
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

nun sind wir mitten in der Ferienzeit
angekommen. Während die ersten
Bundesländer ihre Ferien schon hinter
sich haben, machen sich die anderen
erst auf den Weg.
Bei dem großen Thema der letzten
Monate, der UN-Behindertenrechts-
konvention, sind wir in der Realität an-
gekommen. Der Aktionsplan der Bun-
desregierung und der erste Staatenbe-
richt machen deutlich, wie hindernis-
reich und kleinschrittig der Weg in ei-

ne inklusive Gesellschaft ist. Unsere Aufgabe ist es, die enggesetzten
Grenzen so weit wie möglich zu verschieben. Unsere Aufgabe ist es
aber auch, eigene Beiträge dazu zu leisten. Als Verband, als Selbsthil-
feorganisation und als Träger von Einrichtungen und Diensten.Zur Un-
terstützung lokaler Aktivitäten hat die Aktion Mensch ein neues För-
derprogramm aufgelegt. Es soll helfen, lokale Aktionspläne zu ent-
wickeln und umzusetzen. Erste Anträge liegen bereits vor, es ist aber
noch Raum für weitere.Wir beraten Sie gerne.

Im Oktober findet die große Veranstaltung zur Persönlichen Zukunfts-
planung in Berlin statt. Auch sie wird einen wichtigen Beitrag zu einer
Weiterentwicklung von Teilhabe und Selbstbestimmung leisten. Ein
Ziel der Tagung ist es, ein Netzwerk aller im deutschsprachigen Raum
an der Zukunftsplanung Beteiligten zu gründen. Ein weiteres großes
Thema der zweiten Jahreshälfte ist Migration und Behinderung. Die
türkisch-deutsche Elterninformation wird sehr gut angenommen.
Nach den Sommerferien startet ein Pilotprojet, mit dem lokale Grup-
pen von Familien mit Migrationshintergrund aufgebaut werden sol-
len. Im November führen wir mit den anderen Verbänden eine große
Tagung zum Thema in Berlin durch.Wir würden uns sehr freuen,wenn
die Aktivitäten Ihr Interesse fänden und Sie sich beteiligten.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch einen schönen Sommer.

N. Müller-Fehling

bvkm.aktuell Nr.3/2011, Juli Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e. V.

E-Mail: info@bvkm.de   www.bvkm.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Landes- und Ortsverbände des Bundesverbandes,

der Bundesverband aktualisiert stetig  sein OV-Verzeichnis.
Bitte schicken Sie uns dieses Schreiben, wenn sich etwas in Ihrem Verein,
Ihrer Gruppe oder Initiative verändert haben sollte!
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

Ihr Bundesverband

Name der Mitgliedsorganisation:.......................................................................................
Anschrift:......................................................................................................................................
Ansprechpartner/in:................................................................................................................
Tel.:.................................................................................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
(allgemeine) E-Mail:.................................................................................................................
Internet (www):........................................................................................................................

Angebot bitte hier ankreuzen:
❍ Frühförderung  
❍ Sozialpädiatrisches Zentrum   
❍ Elterntreff  
❍ Ergotherapie   
❍ Krankengymnastik   
❍ Logopädie   
❍ Reittherapie   
❍ Therapeutisches Schwimmen   
❍ Unterstützte Kommunikation   
❍ Kindertagesstätte  
❍ Schulvorbereitende Einrichtung   
❍ Pflegedienst
❍ Ambulante Dienste   
❍ Sonderschule   
❍ Internat
❍ Kinderheim   
❍ Beratung  
❍ Testamentsberatung/ -vollstreckung  

Bitte ergänzen Sie die Liste, wenn Sie ein Angebot Ihres Vereins/Ihrer Gesellschaft
nicht wiederfinden:
❍..................................................................................................................................
❍..................................................................................................................................
❍..................................................................................................................................
❍..................................................................................................................................

Bitte senden Sie den Bogen an den:
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Brehmstr. 5-7
40239 Düsseldorf oder  per Fax: 02 11/64004-20

❍ Betreuungsverein   
❍ Familienentlastender Dienst
❍ Müttertreff/Müttergruppe    
❍ Schullandheim   
❍ Bildung/Kultur   
❍ Ferieneinrichtung   
❍ Freizeitmaßnahmen  
❍ Jugendclub / Jugendtreff   
❍ Fahrdienst
❍ Sport
❍ Wohneinrichtung   
❍ Kurzzeitpflege   
❍ Betreutes Wohnen   
❍ Behindertengerechte Wohnungen   
❍ Berufsbildungswerk   
❍ Tagesförderstätte  
❍ Werkstätte (WfbM)   
❍ Integrationsfachdienst/

Integrationsunternehmen 



Materialien – Bestellschein
Benötigen Sie Materialien zum Auslegen oder für Veranstal-
tungen? Bestellen Sie einfach per Fax 0211/64004-20 oder
unter info@bvkm.de

Das Testament Stck.: _______
(3,- / ab 10 Ex. je 50 Cent plus Porto)

Der Erbfall – Was ist zu tun? Stck.: _______
(3,- / ab 10 Ex. je 50 Cent plus Porto)

Mein Kind ist behindert Stck.: _______
(3,- / ab 10 Ex. je 50 Cent plus Porto)

Mein Kind ist behindert türkisch/deutsch Stck.: _______
(3,- / ab 10 Ex. je 50 Cent plus Porto)

Steuermerkblatt Stck.: _______
(3,- / ab 10 Ex. je 50 Cent plus Porto)

18 werden mit Behinderung Stck.: _______
(3,- / ab 10 Ex. je 50 Cent plus Porto)

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem SGB XII Stck.: _______
(kostenlos)

Versicherungsmerkblatt
(kostenlos) Stck.: _______ 

Informationsbroschüre über den bvkm 
“Gemeinsam stark mit Behinderung”
(kostenlos) Stck.: _______  

Flyer über den bvkm 
(kostenlos) Stck.: _______ 

MiMMi Stck.: _______
(kostenlos)

Fritz & Frida Stck.: _______
(kostenlos)

Absender: ________________________________________________

_________________________________________________________
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Kugelschreiber
hat ja jeder….
Flaschen-Öffnungshilfe

Der bvkm hat ein give-away/Werbege-

schenk mit eigenem Logo bedrucken las-

sen, mit dem Plastikflaschen leichter zu

öffnen sind. Vielleicht auch etwas für

Ihren Verein?

Gerade für Menschen mit eingeschränkter Handmoto-
rik, aber auch für jeden anderen, sind sie eine praktische
Alltagshilfe, um die manchmal fest sitzenden Deckel auf
Plastikflaschen zu öffnen.

Sie finden als Beilage des bvkm.aktuell eine Öffnungshil-
fe, die mit dem bvkm-Logo bedruckt ist. Die handliche
Schraubhilfe eignet sich als kleines Werbegeschenk für
Ihre Vereinsaktivitäten. Sie können Ihr Vereins-, Aktions-
oder Projekt-Logo aufdrucken lassen und die Öffner z.B.
auf öffentlichen Veranstaltungen verschenken oder ver-
kaufen, Kooperationspartnern und Mitgliedern aushän-
digen oder z.B. auf Ihren Seminaren/Tagungen überrei-
chen.

Der bvkm hat mit dem Hersteller für eine Aktion Sonder-
konditionen ausgehandelt. Nähere Informationen dazu
finden Sie auf dem nachfolgenden Bestellzettel.

Der Erbfall 
– Was ist zu tun?

Neuer Ratgeber mit
Tipps für Eltern und 
Geschwister behin-
derter Menschen

Der bvkm hat eine neue Broschüre erstellt:

„Der Erbfall – Was ist zu tun? Aufgaben und

Pflichten der Erben, des Testamentsvoll-

streckers und des rechtlichen Betreuers bei

einem Behindertentestament“.

Ein sogenanntes „Behindertentestament“ gibt Eltern die
Möglichkeit, ihr behindertes Kind wirksam und zu seinem
Nutzen erben zu lassen. Zentrale Figur eines solchen Testa-
ments ist der Testamentsvollstrecker. Seine Aufgabe ist es,
das Erbe des Menschen mit Behinderung zu verwalten und
ihm den Nachlass zukommen zu lassen.Auf diese Weise er-
hält das behinderte Kind finanzielle Mittel aus der Erb-
schaft, mit denen es zum Beispiel medizinische Leistungen
bezahlen, seinen Hobbys nachgehen oder eine Urlaubsrei-
se machen kann.

Die neue Broschüre des bvkm geht davon aus, dass Eltern
zugunsten ihres behinderten Kindes ein Behindertentesta-
ment errichtet haben. Mit Versterben des ersten und spä-
ter des zweiten Elternteils tritt der jeweilige Erbfall ein.Was
ist dann zu tun? Welche Aufgaben und Pflichten haben die
Erben und die für die Testamentsvollstreckung vorgesehe-
ne Person? Zur Beantwortung dieser Fragen möchte der
Ratgeber eine erste Hilfe sein.

Das Merkblatt steht im Internet als Download unter
www.bvkm.de in der Rubrik „Arbeitsbereiche und The-
men/Recht und Politik“ zur Verfügung. Die gedruckte Ver-
sion des Ratgebers kann man bestellen (Stck. 3,00 EUR, ab
10 Exemplaren 0,50 Euro pro Heft zzgl- Porto) beim:
bvkm, Stichwort „Der Erbfall“, Brehmstr. 5-7, 40239 Düssel-
dorf,verlag@bvkm.de,Tel.:0211-64004-0 oder per Formular
von Seite 3.



 

 
 

                                 

 
Spezialaktion Geras PET Flaschen Öffnungshilfe 

 
Es freut uns sehr, Ihnen in Zusammenarbeit mit dem bvkm die  
Geras-Öffnungshilfe zu Spezialkonditionen anbieten zu können. 
 
Öffnungshilfe weiss mit bvkm-Logo (wie Muster) 
Preis:  0.60 € pro Stück        
□    Wir bestellen  _______ Stück  (Minimum 400 Stück/Mehrfaches von 200) 
 
Öffnungshilfe weiss Etikette mit Ihrem Wunsch-Aufdruck (z.B. regionales Logo, 
projektspezifisch) 
Preis:  0.65 € pro Stück plus einmalige Druckeinstellungskosten 100.- €   
□     Wir bestellen  _______ Stk. (Minimum 2‘000 Stück)  
         (Bitte eps File mit Etikettengestaltung senden)  
 
Bestellschluss:  9. September 2011  
Lieferung:    Oktober 2011 
Verpackung:   Beutel à 200 Stück und Umkarton 
Zahlungsbedingungen: 30 Tage Netto, exkl. MwSt. 
Lieferbedingungen: Ab Werk d.h. Versandspesen zusätzlich 
 
Liefer- und Rechnungsadresse: 
  ________________________________________ 
 
  ________________________________________ 
 
  ________________________________________ 
 
  ________________________________________ 
 

Datum: ___________             Unterschrift: _____________________________ 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bestellung per Fax oder Post:  
     
Mythentec AG   FAX  0041 32 671 60 65 
Burgunderstrasse 13 
4562 Biberist 
Schweiz 
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Barrierefreie 
Bankautomaten 
Vorschläge für die Ver-
besserung des Grads 
der Barrierefreiheit

Das Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit (BKB) leitet
zurzeit eine Arbeitsgruppe, die Richtlinien für die barriere-
freie Nutzung von Bankautomaten entwickelt. Beachtung
sollen dabei nicht nur reine Geldautomaten finden,sondern
auch Auszugsdrucker und Geräte für automatisierte Über-
weisungen und Einzahlungen.
Der bvkm beteiligt sich an dieser Arbeitsgruppe und erstellt
mit anderen Verbänden der Selbstvertretung von körper-
und mehrfachbehinderten Menschen (ISL/Interessenver-
tretung Selbstbestimmt Leben und der BSK/Bundesver-
band Selbsthilfe Körperbehinderter) einen Kriterienkatalog.
Dieser Katalog wird zusammen mit Verbandsvertreterin-
nen und -vertretern von Menschen mit Sinnesbehinderun-
gen diskutiert mit dem Ziel, die unterschiedlichen Bedürf-
nisse von Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen
bei der Automatennutzung in einer gemeinsamen Aufstel-
lung möglichst umfassend zu berücksichtigen. Dieser ge-
meinsame Anforderungskatalog wird auf der nächsten Ar-
beitsgruppensitzung im Oktober mit den Vertreterinnen
und Vertretern der Kreditinstitute und Automatenhersteller
beraten.

Um alle wichtigen Punkte für eine möglichst barrierefreie
Nutzung von Bankautomaten zu beachten, haben wir dazu
eingeladen, uns Erfahrungen und Wünsche mitzuteilen. Fa-
bian Schwarz, der den bvkm vertritt, hat einen Fragebogen
entworfen. 34 Antworten mit einer Streuung über das ge-
samte Bundesgebiet haben wir zurückerhalten. Die ent-
sprechende Auswertung möchten wir Ihnen hier vorstellen.

Welche Funktionen von Bankautomaten nut-
zen Sie selbst bzw. mit Unterstützung durch
Assistenz – Geldauszahlung, Kontostandsab-
frage, Auszugsdruck, Einzahlung, Überwei-
sung?

Antworten
Auszahlung: 33
Auszugsdruck 18
Kontostandsabfrage: 17
Überweisung: 5
Einzahlung: 4

Welche Merkmale müssen Bankautomaten
haben, damit Sie diese selbst nutzen können,
z.B. Unterfahrbarkeit für Rollstuhl, Höhe der
Tastatur, Neigungswinkel des Bildschirmes,
Anordnung des Karteneinzuges und des
Geldausgabeschachtes?

Geldautomaten

Allgemeine Kriterien
Bedienelemente im Sitzen erreichbar: 19
Unterfahrbarkeit: 17
Automat höhenverstellbar: 1
Behinderungsbedingte Einstellungen
auf Karte speichern: 1
Haltegriff am Automaten: 1
Variabler Sichtschutz: 1

Tastatur
Variabler Neigungswinkel der Tastatur: 7
Große Tastatur: 5
Abnehmbare Tastatur (wie PIN-
Eingabegerät im Supermarkt): 2
Größerer Abstand zwischen Tasten: 2

Bildschirm
Variabler Neigungswinkel: 17

Kartenschacht
Vorne angeordnet: 6
Klar und kontrastreich markiert: 2
Karte muss deutlich heraus kommen: 1
Position neben dem Bildschirm unten: 1

Ausgabeschacht
Vorne angeordnet: 6
Klar und kontrastreich zu erkennen 2

Legimitation
Fingerabdruck statt PIN: 2
Karte über Scanner ziehen: 1



Bedienungsführung
Sprachausgabe zusätzlich zu Bild-
schirmanweisungen: 4
Schrift groß und kontrastreich: 3
Anweisungen in leichter Sprache 
und mit Hilfe von Symbolen: 2
Langsamere Taktung: 2
Bestätigungseingabe, dass
gewählter Betrag stimmt: 1
Bestätigungseingabe, dass NutzerIn
bereit zur Geldausgabe: 1

Kontoauszugsdrucker
Ausgabeschacht und Kartenschacht
vorne: 1

Wie müssen die Räumlichkeiten beschaffen
sein, in denen Bankautomaten aufgestellt
sind, damit Sie einen Automaten gut errei-
chen können?

Stufenlos erreichbar: 18
Automatiktür: 15
Genügend Bewegungsfläche 
für Rollstuhl: 15
Briefkasten der Bank vom
Rollstuhl aus erreichbar: 1
Genügend Abstand zwischen
Automaten: 1
Rutschhemmende Bodenbelege: 1

Falls Sie Bankautomaten mit Unterstützung
durch Assistenz nutzen: Welche Probleme
tauchen hier auf? Was könnte hier hilfreich
sein?

Problem der PIN-Weitergabe (Verweis 
auf alternative Legimitationsverfahren): 2

Unsere Kriterien werden wir am 5. September mit den An-
forderungen des DBSV, Pro Retina und der Lebenshilfe ab-
stimmen und dann hoffentlich bald zu einem übergreifen-
den einheitlichen Katalog für die Wirtschaft kommen, der
die Bedürfnisse eines möglichst großen Spektrums von
Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. Am 26. Ok-
tober ist das nächste Treffen mit Vertreter/innen der Wirt-
schaft geplant.

Wer sich noch nicht an der Aktion beteiligt hat und weite-
re Hinweise zur Barrierefreiheit von Bankautomaten bei-
steuern möchte, kann sich per E-Mail (presse@bvkm.de)
melden.
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Grundsicherung
im Alter und 
bei Erwerbs-
minderung
bvkm-Ratgeber aktualisiert
Der bvkm hat sein Merkblatt zur „Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII“ aktua-
lisiert. Dieses Merkblatt richtet sich speziell an Menschen
mit Behinderung und Eltern behinderter Kinder.

Aktuelle Änderungen bei der Grundsicherung haben sich
durch das rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getre-
tene „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch“ ergeben. Dies betrifft insbesondere die Höhe
des Regelsatzes. Menschen mit Behinderung, die im
Haushalt ihrer Eltern leben, erhalten nun den Regelsatz
der Regelbedarfsstufe 3. Dieser beläuft sich auf 291 Euro
im Monat. Neu ist auch, dass unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Mehrbedarf für Warmwasser geleistet
wird.

Der Ratgeber geht ferner auf die jüngste Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts zur Anrechnung von Ausbil-
dungsgeld ein.Anhand konkreter Beispiele wird erläutert,
wie hoch die Grundsicherung im Einzelfall ist und welche
Beträge Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Men-
schen von ihrem Einkommen abziehen dürfen.

Aktuelle Informationen zur Grundsicherung und zur ak-
tuellen Rechtsprechung erhalten Interessierte auch auf
der Internetseite des bvkm (www.bvkm.de; Rubrik „Recht
und Politik“). Der bvkm hat darüber hinaus Argumentati-
onshilfen entwickelt, z.B. wenn Kindergeld auf die Grund-
sicherung angerechnet oder Unterkunftskosten nicht an-
erkannt werden.

Das Merkblatt steht im Internet unter www.bvkm.de in
der Rubrik „Recht und Politik“ zur Verfügung.Es kann auch
gegen Einsendung eines an sich selbst adressierten und
mit 55 Cent frankierten DIN-Lang-Rückumschlages be-
stellt werden: bvkm, Stichwort „Grundsicherungsmerk-
blatt“, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf. Für die Bestellung
per Mail an verlag@bvkm.de wird eine Gebühr von 3,- Eu-
ro (ab 10 Ex. je 0,50 Euro + Porto) erhoben.Sie können auch
den Bestellzettel auf Seite 3 nutzen.
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Der bvkm beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Situation
von Familien mit behinderten Kindern und Migrationshin-
tergrund. Ein erster Schritt, Informationen zu verbreiten, ist
die kürzlich erfolgte Übersetzung des Ratgebers „Mein Kind
ist behindert – diese Hilfen gibt es“ zunächst in türkische
Sprache. Nun möchten wir den nächsten Schritt in Angriff
nehmen auf dem Weg zu einer Elternselbsthilfeorganisati-
on für alle.

Angebote vor Ort für Familien 
mit Migrationshintergrund

Wir möchten ein Projekt initiieren, durch das mehr Familien
mit einem behinderten Kind und Migrationshintergrund lo-
kale Ansprechpartner finden und auch unsere lokalen El-
ternselbsthilfeorganisationen auf die Zusammenarbeit mit
Familien mit Migrationshintergrund vorbereitet werden.
Um gemeinsam Ideen zu entwickeln und umzusetzen, zu
sehen,welche konzeptionellen Ansätze sich in der Praxis be-
währt haben, gemeinsam Fragestellungen in den Blick zu
nehmen und gegenseitige Unterstützung zu geben für die
konkrete Arbeit, wollen wir einen ersten Anlauf starten und
uns mit ausgewählten lokalen Projekten in eine Erpro-
bungs- und Vernetzungsphase begeben.

Die Arbeit soll gemeinsam ausgewertet werden und die Er-
gebnisse in ein bundesweites Projekt münden, mit dem wir
an möglichst vielen Orten in Deutschland den Aufbau von
Gruppen von Eltern mit einem behinderten Kind und Mi-
grationshintergrund unterstützen wollen.

Zunächst suchen wir ca. fünf Gruppen/Institutionen/Orga-
nisationen, die sich mit dieser Aufgabenstellung beschäfti-
gen wollen. Der Angebotsform sind hierbei keine Grenzen
gesetzt. Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote/Peer
Counseling, Modelle wie Elternmentorenschaft oder z.B.
Mobile Angebote für Eltern an Schulen/Kindergärten sind
nur erste Ideen.

Beratung, Vernetzung, Finanzierung

Der Bundesverband bietet Ihnen fachliche Begleitung, fi-
nanzielle Unterstützung und Austausch mit anderen Fach-
kräften z.B. in Form von Tagungen.
Außerdem können wir für personellen Aufwand oder Sach-
kosten/Raummieten eine finanzielle Starthilfe zur Verfü-
gung stellen.

Es sind bereits zwei Gruppen für türkische Eltern/Familien
eingebunden. Insbesondere werden noch Angebote ge-
sucht, die sich an Eltern anderer Kulturkreise richten (z.B.
russische/arabische/...) oder an Familien aus verschiedenen
Herkunftsländern.
Melden Sie sich bei Interesse oder Fragen gerne im Vorfeld
telefonisch oder per Mail.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Müller-Fehling Anne Ott

norbert.mueller-fehling@bvkm.de anne.ott@bvkm.de
Tel. 0211/64004-11 0211/64004-21

Pilotprojekt Migration und Behinderung
„Miteinander leben“: Wer macht mit?

Wir suchen noch Vereine/Organisationen, die ein Angebot für
Familien/Eltern behinderter Kinder und Migrationshintergrund
durchführen wollen

Wer sich vorstellen kann, mitzuwirken, ist herzlich ein-
geladen, uns so bald wie möglich Interesse zu signali-
sieren und eine kurze schriftliche Skizze zu schicken.
Die Pilotphase ist zunächst für ein halbes Jahr konzi-
piert.Sie soll in ein dreijähriges  Projekt münden und ne-
ben den Pilotgruppen viele weitere Gruppen (weiter)
fördern, mobilisieren und vernetzen.

Schicken Sie Ihre Bewerbung/Skizze baldmöglichst an
den bvkm, Stichwort Migration, Brehmstr. 5-7, 40239
Düsseldorf
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Der Ratgeber “Mein Kind ist behindert - diese Hilfen gibt es”
wurde in Zusammenarbeit zwischen dem IBBC Berlin und
dem Bundesverband körper- und mehrfachbinderte Men-
schen e.V. (bvkm) zweisprachig erstellt und am 20.06.2011
bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Der Stadtrat für Bür-
gerdienste und Gesundheit des Bezirks Neukölln und der
Geschäftsführer des bvkm, Herr Müller-Fehling, sowie
Neuköllner Familien mit Kindern mit Behinderungen, die
sich für die Broschüre fotografieren ließen, standen den
Pressevertretern ebenfalls für Gespräche zur Verfügung.

Gerade Familien mit Migrationshintergrund mit behinder-
ten Kindern bedürfen eines besonderen Augenmerkes der
Hilfesysteme. Jedoch aus unterschiedlichen Gründen wie
z.B. Sprachproblemen können diese Familien die wichtigen
Hilfen hinsichtlich der Förderung ihrer Kinder nicht adäquat
in Anspruch nehmen. Ebenso bleiben ihnen viele Hilfewege
wie Verhinderungspflege oder Wohnungsumbau meistens
unbekannt.

Hier setzt die zweisprachige Broschüre „Mein Kind ist
behindert – diese Hilfen gibt es“ an, die das Interkultu-
relle Beratungs- und Begegnungs Centrum IBBC e.V. in
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für körper-
und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) her-
ausgegeben hat und am 20.06.2011 durch den Ge-
sundheitsstadtrat Falko Liecke (Foto unten rechts) vor-
gestellt wurde.
Die Broschüre enthält alle wichtigen Informationen
über die Leistungen, auf die Behinderte bzw. deren El-

tern einen gesetzlichen Anspruch haben, in deutscher und
parallel in türkischer Sprache.Ebenso soll die Broschüre eine
Einladung an die Familien mit Migrationshintergrund sein,
sich an den bvkm und andere Institutionen und Selbsthilfe-
gruppen zu wenden, fügt Herr Müller-Fehling, Geschäfts-
führer des bvkm,hinzu.Es ist geplant,bis Ende des Jahres die
Broschüre in arabischer Sprache herauszubringen.

Kontakt:
Interkulturelles Beratungs- und Begegnungs Centrum 
IBBC e.V.
Im Haus des älteren Bürgers
Werbellinstr. 42
12053 Berlin
Tel.: 030 / 56 82 27 53
Mail: info@ibbc-berlin.de
www.ibbc-berlin.de

(Pressetext aus dem IBBC/Gümüs)

Ratgeber für türkischsprachige 
Familien mit behinderten Kindern
Pressekonferenz in Berlin



Die Situation von Menschen mit Behinde-

rung und einem Migrationshintergrund

steht im Mittelpunkt einer Tagung, die von

den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege

und den Fachverbänden für Menschen mit

Behinderung am 2. und 3.11.2011 in der Nie-

dersächsischen und Schleswig-Holsteini-

schen Landesvertretung in Berlin veranstal-

tet wird.

Eingeladen sind Menschen mit Migrationshintergrund
und Behinderung,Fachkräfte aus der Arbeit mit Menschen
mit Behinderung und der Migrationsarbeit, Vertreter von
Migrantenorganisationen und von Organisationen der Be-
hindertenhilfe und -selbsthilfe, der Politik und Verwal-
tung.

Die Schirmherrschaft hat die niedersächsische Sozialmini-
sterin Aygül Özkan übernommen.

Eine inklusive Gesellschaft, wie sie sich durch die UN-Be-
hindertenrechtskonvention zum Leitbild entwickelt hat,
schätzt die Vielfalt menschlicher Eigenschaften und Fähig-
keiten als ihren eigentlichen Reichtum. Menschen mit Mi-
grationshintergrund und Menschen mit Behinderung
gehören dazu. Ihre Zahl wächst. Sie haben vielfach Bewäl-

tigungsstrategien entwickelt, die Ressourcen und Poten-
tiale für sich und andere erschließen. Diese gilt es wahrzu-
nehmen und anzuerkennen. Gleichwohl können Behinde-
rung und Migration gesellschaftliche Benachteiligungs-
und Ausgrenzungsrisiken darstellen. Hinzu kommt, dass
der Blick auf die Behinderung als ein lebensbestimmendes
Merkmal die Berücksichtigung familiärer, kultureller und
religiöser Hintergründe, des sozio-ökonomischen Status
und die Wahrnehmung behinderter Menschen als Mann
und Frau beeinträchtigt. Durch die mögliche Häufung der
Risiken wird die Verwirklichung von gesellschaftlicher Teil-
habe zu einer besonderen Herausforderung. Die Verbände
wollen sich dieser Herausforderung stellen. Die Tagung
soll dazu den Auftakt bilden.

Exemplarisch wird die Situation von Menschen mit Migra-
tionshintergrund und Behinderung anhand der „Berliner
Kundenstudie“ dargestellt werden. Praxisbeispiele wer-
den die Potentiale von Selbstvertretung und Selbstorgani-
sation aufzeigen. Die Bedingungen für eine interkulturelle
Öffnung von Einrichtungen und Diensten werden erör-
tert. Der Austausch über die Erfahrungen aus den Arbeits-
feldern der Behindertenhilfe und der Migrationsarbeit soll
behinderungsspezifische Fachkenntnisse mit Kenntnissen
der kultursensiblen Arbeit verknüpfen. Die auf allen staat-
lichen Ebenen entstehenden Aktionspläne zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonventionen und die Ak-
tionspläne zur Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund werden als wichtige Verknüpfungsinstru-
mente angesehen, die die poltischen Rahmenbedingun-
gen für die Weiterentwicklung der Arbeit setzen.
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Einladung zur Fachtagung:
Migration und Behinderung 
am 2. und 3.11.2011 in Berlin

Vorläufiger Programmentwurf
2.11.2011
ab 12 Uhr Anreise und Imbiss
13:30 Uhr Begrüßung

Hausherrin und Schirmherrin 
Niedersächsische Sozialministerin Aygül Özkan

Vize-Präsidentin der BAG der Freien Wohlfahrtspflege
Donata Freifrau Schenck 

Gabriele Tank und die „Bösen Mädchen“, Berlin

Tagungsbeitrag
70,00 Euro

Tagungsort
Vertretung der Länder Niedersachsen und
Schleswig-Holstein beim Bund
In den Ministergärten 10
10117 Berlin

Informationen/Anmeldung
bvkm 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf
info@bvkm.de Tel. 0211 / 64004-0



14:15 Uhr Migration und Behinderung 
Querschnittsaufgaben für die Aktionspläne 
auf den Ebenen von Bund, Ländern und Gemeinden 
Statements und moderiertes Gespräch von und mit
- Andreas Storm, Staatssekretär im BMAS (angefragt)
- Sozialministerin Aygül Özkan
- Ottmar Miles-Paul, Behindertenbeauftragter des Landes Rheinland -Pfalz 
- Günter Pienning, Beauftragter des Senats von Berlin für Integration und Migration 
- Kommunale Vertreter der Städte München und Stuttgart
Moderatorin: Melkham Baskaya, Berlin

15:30 Uhr Pause

15:45 Uhr Fachvortrag: Migration – Behinderung – Sozialraum 
Erkenntnisse und Schlussfolgerung aus der Berliner Kundenstudie
Prof. Dr. Monika Seifert, Kath. Hochschule Berlin 

16:30 Uhr Vorstellung von Praxisbeispielen aus Nürnberg, Hannover und Berlin

17:30 Uhr Vorstellung des Entwurfs des Verbändepapiers „Interkulturelle Öffnung in der Arbeit für und mit
Menschen mit Behinderung“

17:45 Uhr Übergang zur Ausstellung „Tausendundeine Heimat“ in der Niedersächsischen Landesvertretung

Anschließend: Buffet der Vielfalt, gemeinsamer Abend

3.11.2011
09:00 Uhr Umgang mit Vielfalt

Prof. Dr. Clemens Dannenbeck, Landhut

Selbstvertretung und Selbsthilfe 
Dr. Elke Schön,Tübingen,Wissenschaftl. Begleitung der Projekte der Paul-Lechler-Siftung

10:30 Uhr Pause 

11:00 Uhr Arbeitsgruppen/Workshops

1. Interkulturelle Öffnung von Einrichtungen und Diensten
2. Ausbildung, Arbeit,Tagestruktur
3. Kindheit, Jugend und Familie
4. Wohnen und Leben in der Gemeinde
5. Selbstvertretung, Empowerment und Peer-Counseling

12:30 Uhr Mittagessen

13:30 Uhr „Auftrag und Ausblick“
für eine interkulturelle Öffnung der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung
Zusammenfassung und Moderation Markus Schnapka, Bornheim

14:30 Uhr Integration, Inklusion, Illusion?

15.00 Uhr Ende

TeilnehmerInnen und AkteurInnen: Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung, Fachkräfte aus der Arbeit
mit Menschen mit Behinderung und der Migrationsarbeit, Vertreter von Migrantenorganisationen, Vertreter von Organi-
sationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe, der Politik und Verwaltung.
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Die Zusammenstellung der Ferienobjekte von unseren Mitgliedsorganisationen (Flyer und Internet) ist mittlerweile nicht
mehr auf dem neuesten Stand.
Um die Angaben zeitnah und flexibel anpassen zu können, möchten wir die Objekte nicht mehr in Form eines Flyers, son-
dern nur noch auf unserer Internetseite www.bvkm.de veröffentlichen.

Die bestehende Sammlung finden Sie im nebenstehenden Überblick 
oder unter http://www.bvkm.de/Service_Materialien/Ferienstaetten

Vor der online-Schaltung bitten wir um Ihre Rückmeldung, falls Sie Ferienobjekte haben:

Verein / Organisation:____________________________________________________________________________________

Ferienobjekt-Name/Adresse: ______________________________________________________________________________

� Alle Angaben zu unserem Objekt (unter http://www.bvkm.de/Service_Materialien/Ferienstaetten) 
sind noch aktuell und können so veröffentlicht werden

� Wir bitten um die Eintragung eines neuen Objektes (Infos bitte per Mail an info@bvkm.de)

� Wir bitten um Entfernung unseres Ferienobjektes.

� Bitte ändern Sie folgende Angaben bei unserem Ferienobjekt: __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

� Sonstiges: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________ _________________________________________________________________
Datum Name und Unterschrift

Wir bitten Sie um Rückmeldung per Fax an 0211 / 64004-20. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ferienstätten 
der bvkm-Mitgliedsorganisationen
Aktualisierung der Adressen/Angebote
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Bundesverband

Am 1. Juli 2011 startete der neue Bundesfreiwilligendienst
(BFD). Der BFD tritt an die Stelle des Zivildienstes, der zu-
sammen mit der Wehrpflicht zum 30. Juni 2011 ausgesetzt
wurde.

Der Bundesfreiwilligendienst bietet eine große Spannbreite
von Tätigkeiten. Das Angebot der Stellenbörse auf der Inter-
netseite zum Bundesfreiwilligendienst umfasst zurzeit
mehr als 18.500 Plätze bundesweit – vom ökologischen
Weinbau über Sportbegleitung behinderter Kinder bis hin
zum Vorlesen im Pflegeheim.

Jeder kann mitmachen

Mädchen und Jungen, Frauen und Männer sowie Seniorin-
nen und Senioren können sich beim neuen Bundesfreiwilli-
gendienst gemeinwohlorientiert im sozialen und ökologi-
schen Bereich,aber auch in weiteren Bereichen wie Sport,In-
tegration, Kultur und Bildung sowie im Zivil- und Katastro-
phenschutz engagieren.Wichtig dabei ist nur,dass die Schu-
le abgeschlossen wurde.

Das Engagement darf zwischen sechs und 24 Monaten lang
sein und ist für alle,die älter als 27 Jahre alt sind,auch in Teil-
zeit möglich. Der freiwillige Einsatz kann auch als Praktikum
angerechnet und zur Überbrückung von Wartezeiten, etwa
im Studium, genutzt werden. Die Freiwilligen werden
während ihres Engagements fachlich angeleitet und besu-
chen Seminare, etwa zu politischer Bildung.

Eine Stellenbörse mit einem Überblick über alle freien Plät-
ze gibt es auf der Internetseite des Bundesfreiwilligendien-
stes:

www.bundesfreiwilligendienst.de/

Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend unter http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Freiwilliges-En-
gagement/bundesfreiwilligendienst.html

Der BFD wird von unterschiedlichen Seiten kontrovers
diskutiert. Der bvkm ist interessiert an Ihren konkreten
Erfahrungen vor Ort. Wir würden uns freuen, wenn Sie
uns an Ihren Geschichten teilhaben lassen!

Ein Leben ohne Zivis – Der
Bundesfreiwilligendienst
Start des Bundesfreiwilligendienstes am 1. Juli

Wie sind Ihre Erfahrungen
mit dem Bundesfreiwilligen-
dienst?
Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen, positive wie negati-
ve, so dass wir uns ein Bild von den Auswirkungen der
Einführung machen können.
Wir halten Sie in bvkm.aktuell auf dem Laufenden.

● Arbeiten Sie mit Ehrenamtlichen?

● Haben Sie den Übergang (Wegfall der Zivis) 
vorbereitet?

● Wie viele Zivis hatten Sie bislang? Wie kompensieren
Sie diese Lücken? Haben Sie in gleicher Anzahl
BFDler/innen?

● Sind BFDler für Sie eine Alternative zum Zivildienst?

● Was hat sich  geändert mit dem Wechsel Zivil-
dienst/Bundesfreiwilligendienst? 

● Wünschen Sie sich BFDler/innen in einer ähnlichen
Altersklasse wie Zivis, oder können Sie sich auch
vorstellen, ältere Menschen für die Unterstützung
einzusetzen?

● Sind die möglichen Altersklassen eine neue
Möglichkeit im Blick auf längerfristige Bindung?

● Beabsichtigen Sie, auch Freiwillige mit Behinderung
einzustellen? Wenn ja, in welchen Bereichen?

● Mit welchem Engagement arbeiten die Bundesfrei-
willigendienstlerInnen?

Senden Sie Ihre Erfahrungen an den bvkm:
per Mail an

info@bvkm.de

oder per Post an
bvkm
Stichwort BFD
Brehmstr. 5-7
40239 Düsseldorf

Vielen Dank!



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Ulrich Noll 
1946 – 2011 

 
stellvertretender 

Landesvorsitzender  
seit 2.12.2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart, 13. Juli 2011 

 

Nachruf 
 

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
  die das Leben lebenswert machen.“ 

Guy de Maupassant 
 
Er lebte Engagement für Menschen mit Behinderung und 
ihre Familien. Geradlinig, immer offen und fair. 
 
Tief betroffen und in großer Trauer nimmt der Landesver-
band für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung 
Baden-Württemberg e.V. Abschied von seinem stellvertre-
tenden ehrenamtlichen Vorsitzenden Dr. Ulrich Noll.  
 
Dr. Ulrich Noll war seit 2. Dezember 2000 stellvertretender 
Vorsitzender. Ehrenamtliches Engagement war ihm Ver-
pflichtung und Selbstverständlichkeit zugleich. Inklusion, die 
umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderung in 
allen Bereichen der Gesellschaft, diente ihm als Maßstab 
und Leitlinie seines Handelns. Er setzte sich nachhaltig ein, 
sowohl bestehende Barrieren in den Köpfen als auch bauli-
che Hürden abzubauen. Er engagierte sich für das Miteinan-
der von Menschen mit und ohne Behinderung – bereits be-
ginnend in Kindertagesstätte und Schule. Ein großes Anlie-
gen war ihm die Weiterentwicklung der Schulen hin zu Schu-
len, die das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung ermöglichen – ohne die individuelle Förderung 
zu vernachlässigen. Ganz wichtig war ihm, politische Ent-
scheidungen nicht zu Lasten behinderter Menschen und ih-
rer Angehörigen zu treffen. Dr. Noll verstand sich immer als 
Bindeglied zwischen Menschen mit Behinderungen und der 
Politik. Er trat dafür ein, gemeinsam mit den Betroffenen 
tragfähige Lösungen zu finden und nichts über ihre Köpfe 
hinweg zu entscheiden. Durch sein Engagement half er mit, 
dass Menschen mit Behinderungen möglichst selbst be-
stimmt leben können. Aus Überzeugung unterstützte er das 
Konzept „Persönlichen Budget“, das von 2002 bis 2005 in 
einem Modellversuch in Baden-Württemberg erfolgreich er-
probt wurde. Seit 2008 besteht bundesweit ein Rechtsan-
spruch auf ein Persönliches Budget.  
 
Der Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderung Baden-Württemberg e.V. ist Dr. Ulrich Noll 
für sein außerordentliches persönliches Engagement zu 
großem Dank verpflichtet. Mit seiner Geradlinigkeit, der 
warmherzigen Art und seinem Wissen hat er sich landesweit 
großes Ansehen und großen Respekt erworben sowie 
Freundschaften geschlossen. Wir verlieren mit ihm einen 
Freund, einen wertvollen Menschen und Mitstreiter für die 
Belange von Menschen mit Behinderung und ihrer Angehö-
rigen. Er wird in unseren Herzen und Erinnerungen bleiben. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.  
 
Hans Ulrich Karg, Vorsitzender 
Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin 
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Bundesverband

Nationaler Aktionsplan 
der Bundesregierung 
zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention beschlossen
Verbände erkennen kein zukunftsfähiges Konzept der Inklusion

Der „Nationale Aktionsplan“ zur Umset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention

wurde am 15.06.2011 vom Bundeskabinett

beschlossen.

Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, löst der Ak-
tionsplan bei den Betroffenen und Beteiligten eher Ent-
täuschung aus.

Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange be-
hinderter Menschen, Hubert Hüppe sieht eine Stärkung
der bestehende Bemühungen,„...weg von ausgrenzenden
Strukturen, wie dominierenden Sondereinrichtungen in
Schule, Beruf und Wohnen, hin zu voller und wirksamer
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen mitten in der
Gesellschaft zu gelangen,“ wie er in seiner Presseer-
klärung ausführt. Aber auch ihm „…gehen etliche Maß-
nahmen nicht weit genug.“ 

„Viel verbessern wird der Aktionsplan nicht“,kritisiert des-
halb Dr. Martin Danner, Bundesgeschäftsführer der BAG
Selbsthilfe. “Denn der vorliegende Entwurf enthält trotz
eines Handlungszeitraums von zehn Jahren nur einen auf
kurzfristige kurzfristige Handlungen und Projekte be-
schränkten Maßnahmenkatalog.

Der bvkm kritisierte,der Aktionsplan mache deutlich,dass
die Politik für behinderte Menschen aktuell mehr von den
Vereinbarungen im Koalitionsvertrag bestimmt werde als

von der UN-Behindertenrechtskonvention. „Es zeigt sich,
dass die Konvention nur dort richtungsweisend und ge-
staltend wirken kann, wo der Koalitionsvertrag Spielräu-
me lässt. Das ist für einen auf zehn Jahre angelegten Akti-
onsplan deutlich zu wenig.“ Der bvkm fordert daher eine
kontinuierliche Fortschreibung des Aktionsplans,an deren
Ende eine Umkehr der Verhältnisse stehen müsse:„Ein an
der UN-Konvention ausgerichteter Aktionsplan bestimmt
die Politik für Menschen mit Behinderung in Deutsch-
land.“
Der Aktionsplan mache zudem deutlich, dass der Bund in
vielen Handlungsfeldern, die behinderte Menschen un-
mittelbar betreffen,sehr schnell an die Grenzen seiner Zu-
ständigkeit stoße, so der bvkm. Besonders deutlich werde
das bei der Umsetzung der inklusiven Bildung. „Der Akti-
onsplan muss daher seine Fortsetzung auf allen Ebenen
staatlichen Handelns finden“.

Gegenüber dem Referentenentwurf hat der verabschie-
detet Aktionsplan keine substantiellen Änderungen er-
fahren. Der bvkm hat daher auf eine Stellungnahme ver-
zichtet und verweist auf die Stellungnahme zum Referen-
tenentwurf. s.u.

Der Aktionsplan der Bundesregierung steht als download
im Internet unter der Adresse: http://194.145.122.100/por-
tal/52000/2011__06__15__nap.html
zur Verfügung.



I) Vorbemerkung

Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V. (bvkm) sind 250 regionale Selbsthilfeorgani-
sationen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000
Mitglieder organisiert sind. Der überwiegende Teil der ver-
tretenen Menschen ist von einer frühkindlichen cerebralen
Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich so-
wohl um körperbehinderte Menschen, deren Leben sich
kaum von dem nichtbehinderter unterscheidet, als auch
um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderun-
gen, die ein Leben lang auf Unterstützung, Assistenz, Pfle-
ge und Zuwendung angewiesen sind. Die unmittelbare Ar-
beit für und mit behinderten Menschen und ihren Familien
wird in den örtlichen Vereinen geleistet.
Die Stellungnahme des bvkm zum Referentenentwurf ei-
nes Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention bezieht sich
im Wesentlichen auf die Wirkung der im Aktionsplan vor-
geschlagenen Initiativen und Maßnahmen auf körper- und
mehrfachbehinderte Menschen, deren Behinderung von
Geburt an besteht oder frühkindlich erworben wurde, so-
wie auf deren Angehörige.

II) Erwartungen an den 
Nationalen Aktionsplan

Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen erwar-
ten vom Nationalen Aktionsplan,dass er den Weg vorzeich-
net, auf dem die gleichberechtigte Teilhabe behinderter
Menschen am politischen,wirtschaftlichen und kulturellen
Leben, an Bildung und Arbeit in Deutschland erreicht wer-
den kann. Sie erwarten, mit ihren Rechten als Bürgerinnen
und Bürger wahrgenommen zu werden und die Chance zu
einem selbstbestimmten Leben in einer barrierefreien Ge-
sellschaft zu erhalten.Wo diese Barrieren bestehen,sei es in
der Gesetzgebung, im Gesetzesvollzug, in der Wahrneh-
mung und im Bewusstsein der Bevölkerung, erwarten sie
Maßnahmen, die geeignet sind, die Lücke zwischen An-
spruch und Wirklichkeit zu schließen. Maßstab sind die An-
forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention, die
sich an einer inklusiven Gesellschaft orientiert.

III) Stellungnahme

Mit dem Entwurf des Aktionsplans liegt erstmals eine um-
fassende Darstellung aller Maßnahmen der Bundesregie-
rung vor, die behinderte Menschen und ihre Angehörigen
betreffen. Der bisherigen Berichterstattung der Bundesre-
gierung über die Lage behinderter Menschen ist das in die-
ser umfassenden Form nicht gelungen. Die im Aktionsplan
angekündigte Verbesserung der Datenlage und ein auf In-
dikatoren gestützter Bericht, der behindertenpolitische
Maßnahmen unabhängig evaluiert, werden daher aus-
drücklich begrüßt.
Der bvkm stellt fest, dass der Aktionsplan überwiegend
Themen und Projekte aufgreift, die bereits behandelt oder
auf den Weg gebracht wurden. Darüber hinaus enthält er
eine Reihe von Prüfaufträgen, die bekannte Probleme, z. B.
an den Schnittstellen der Sozialleistungsträger, überwin-
den sollen. Der Aktionsplan macht deutlich, dass der Bund
in vielen Handlungsfeldern, die behinderte Menschen un-
mittelbar betreffen, sehr schnell an die Grenzen seiner Zu-
ständigkeit stößt. Das wird besonders deutlich bei der Um-
setzung der inklusiven Bildung. Der Aktionsplan muss da-
her seine Fortsetzung auf allen Ebenen staatlichen Han-
delns finden. Der Bund hat darauf hinzuwirken, dass die
Länder und die Kommunen in ihrem Verantwortungsbe-
reich die Zielsetzungen der UN-Konvention nachhaltig ver-
folgen. Der Bund hat auch darauf hinzuwirken, dass Länder
und Kommunen über die erforderlichen finanziellen Mittel
verfügen, damit sie dieser Verantwortung gerecht werden
können.

Der Entwurf des Aktionsplans macht auch deutlich, dass
die Politik für behinderte Menschen aktuell mehr von den
Vereinbarungen im Koalitionsvertrag bestimmt wird als
von der UN-Behindertenrechtskonvention. Es zeigt sich,
dass die Konvention nur dort richtungsweisend und gestal-
tend wirken kann, wo der Koalitionsvertrag Spielräume läs-
st. Das ist für einen auf zehn Jahre angelegten Aktionsplan
nicht zu akzeptieren.

Der bvkm fordert daher eine kontinuierliche Fortschrei-
bung des Aktionsplans,an deren Ende eine Umkehr der Ver-
hältnisse steht. Ein an der UN-Konvention ausgerichteter
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Aktionsplan bestimmt die Politik für Menschen mit Behin-
derung in Deutschland.

Zu den Handlungsfeldern und 
Maßnahmen im Einzelnen:

1. Arbeit und Beschäftigung

Aus Sicht des bvkm ist es positiv zu beurteilen, dass durch
die „Initiative Inklusion“ mehr Menschen mit Behinderung
an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden. Auch
die geplante Neuausrichtung des Werkstättenrechts, die
dazu führen soll, dass Werkstattbeschäftigte die Möglich-
keit erhalten, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
auch außerhalb der Werkstätten für behinderte Men-
schen in Anspruch zu nehmen, ist positiv. Aus Sicht des
bvkm ist es jedoch nicht nachvollziehbar, dass auch
zukünftig Menschen mit schweren und mehrfachen Be-
hinderungen von der Teilhabe am Arbeitsleben in der
Werkstatt ausgeschlossen werden und damit auch nicht
von der Neuausrichtung des Werkstattrechts profitieren
können. Gemäß § 136 Abs. 2 SGB IX haben nur solche Men-
schen mit Behinderung einen Anspruch auf einen Werk-
stattplatz, die werkstattfähig sind und ein Mindestmaß
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen.Die
sehr unterschiedliche Umsetzung dieser Zugangsvoraus-
setzungen führt dazu, dass behinderten Menschen je
nach Region oder Bundesland der Zugang zur Werkstatt
verschlossen bleibt und sie damit oft auch keine Möglich-
keit zur Teilhabe am Arbeitsleben haben. Der bvkm fordert
daher die Aufhebung dieser Zugangsvoraussetzung,da sie
nicht mit der UN-Konvention vereinbar ist.

2. Bildung 

Angesichts der beschränkten Handlungsmöglichkeiten
sollte die Bundesregierung vor allem Maßnahmen der Ko-
ordination der Länderaktivitäten im Themenfeld Bildung
zur Bewusstseinsbildung und zur Bildungsforschung er-
greifen. Dabei sollte die besondere Situation von Schüle-
rinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Be-
hinderungen berücksichtigt werden. Dieser Personen-
kreis wird in der Diskussion über die inklusive Bildung oft
ausgeblendet. Nicht selten stellen diese Schülerinnen und
Schüler den „Rest“ dar, für den die Sonderschule auch in
Zukunft der geeignete Ort ist. Der Aktionsplan lässt ein
klares Bekenntnis dazu vermissen, dass auf den Weg zu ei-
ner inklusiven Schule alle Schülerinnen und Schüler mit-
genommen werden müssen. Angesichts der besonderen
Bedarfe sind in   der Bildungsforschung besondere An-
strengungen notwendig, um Wege einer angemessenen
Bildung unter nichtaussondernden Bedingungen auch für
den Personenkreis zu erforschen.

3. Prävention, Rehabilitation,
Gesundheit und Pflege

Auf Seite 33 des Entwurfs wird festgestellt, dass das hohe
Leistungsniveau bei der Gesundheitsversorgung aufrech-
terhalten werden soll. Der bvkm begrüßt diese Zielset-
zung, weist jedoch darauf hin, dass es bei der Versorgung
behinderter Menschen noch einen nicht unerheblichen
Entwicklungsbedarf gibt, der sich nicht auf die Schaffung
von Barrierefreiheit von Arztpraxen beschränkt. Auch im
Krankenhaus gibt es, wenn auch selten in Form von bauli-
chen Barrieren, erhebliche Hindernisse, die eine angemes-
sene Versorgung behindern und 
● zu besonders belastenden Situationen bei stationärem

Krankenhausaufenthalt führen,

● Pflegemängel während des Krankenhausaufenthaltes
zur Folge haben,

● personelle Unterstützung von dritter Seite (Ange-
hörige, Einrichtungen) als Bedingung für Kranken-
hausaufnahme notwendig machen,

● zu vorfristigen und schlecht vorbereiteten Entlassun-
gen insbesondere von Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen führen.

Notwendige Maßnahmen sind auf eine angepasste Re-
gelversorgung im Krankenhaus angewiesen. Die besonde-
ren Leistungen für diesen Personenkreis müssen auch bei
den Krankenhausentgelten Berücksichtigung finden.
Schließlich muss im Einzelfall eine persönliche Assistenz
gesichert sein, abhängig vom Bedarf und nicht in Abhän-
gigkeit zu einer Versorgungsform (Arbeitgebermodell).

Auch bei der Versorgung mit qualitativ hochwertigen
Hilfsmitteln gibt es erheblichen Entwicklungsbedarf. Die
Versorgung mit Hilfsmitteln erfolgt derzeit häufig weder
zeitnah noch transparent noch in ausreichender Qualität.
Aufgrund entsprechender Rückmeldungen von Betroffe-
nen ist dem bvkm bekannt,dass dies insbesondere die Ver-
sorgung mit Inkontinenzhilfen betrifft. Krankenkassen
und Leistungserbringer schieben sich dabei oft gegensei-
tig die Verantwortung für die unzureichende Versorgung
zu.Die Folge ist eine unzureichende Versorgung oder hohe
Aufzahlungen, die vom Versicherten zu leisten sind.

Eine angemessene Windelversorgung ist ein Menschen-
recht und eine wesentliche Voraussetzung zur gesell-
schaftlichen Teilhabe.

Angesichts dieser Entwicklung muss der Gesetzgeber
dafür Sorge tragen, dass Versicherte von den Krankenkas-
sen besser über ihre Rechte informiert werden. Es muss
deutlich darüber aufgeklärt werden, dass für eine medizi-
nisch ausreichende Versorgung über die gesetzliche Zu-
zahlung hinaus keine Aufzahlungen für Hilfsmittel zu lei-
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sten sind. Außerdem sollte es bei den Krankenkassen zen-
trale Ansprechpartner in der Art von Behindertenbeauf-
tragten geben, die sich speziell mit der Versorgungssituati-
on schwerbehinderter Menschen auskennen und bei auf-
tretenden Problemen weiterhelfen.

Behinderte Menschen müssen einen barrierefreien Zugang
zum allgemeinen Hausarzt- und Facharztsystem haben.
Darüber hinaus gibt es mit der Behinderung einhergehen-
de spezielle Bedarfe, wie die Prävention und Behandlung
von behinderungsbedingten Folge- und Begleiterkrankun-
gen oder funktionellen Beeinträchtigungen. Auch entste-
hen bei Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinde-
rungen oft sehr komplexe Bedarfslagen, z. B. bei mehreren
gleichzeitig bestehenden Gesundheitsproblemen und Be-
einträchtigungen. Für diese speziellen Bedarfe ist als Er-
gänzung zur hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung
ein weiterführendes spezialisiertes Angebot erforderlich.
Es sollte analog zu den Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ)
auf die besonderen Bedarfe erwachsener Menschen mit
geistiger oder mehrfacher Behinderung ausgerichtet sein.
Ein solches Versorgungsangebot fehlt zurzeit.

Ein klares Bekenntnis zur Umsetzung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs der Pflegeversicherung wird im Akti-
onsplan vermisst.

4. Kinder, Jugendliche, Familie und Partnerschaft

Der bvkm begrüßt, dass der Aktionsplan der Zusammen-
führung der Eingliederungshilfe für alle Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung unter dem Dach des SGB VIII
(„Große Lösung“) einen neuen Impuls verleiht. Die ange-
strebte Lösung wird vom bvkm befürwortet. Er begrüßt
ebenfalls, dass unter dem Stichwort „Gemeinsam von An-
fang an“ der Ausbau des Betreuungsangebotes für alle
Kinder mit und ohne Behinderung unter drei Jahren ge-
meinsam erfolgen soll.

Sehr zu begrüßen ist, dass nun endlich die bekannten
Schnittstellenprobleme bei der Komplexleistung Frühför-
derung angegangen werden. Die vorgestellten Lösungs-
ansätze erscheinen geeignet,der Komplexleistung Frühför-
derung zum Durchbruch zu verhelfen. Noch immer be-
stimmt der langsamste und widerständigste Leistungsträ-
ger alleine, ob und wann eine Vereinbarung über die Kom-
plexleistung zustande kommt. Dabei ist längst bewiesen,
dass die Komplexleistung die bessere Leistung ist, die den
behinderten Kindern nicht vorenthalten werden darf.

Auch der Feststellung, dass arbeitende Mütter und Väter,
die behinderte Kinder betreuen, außergewöhnlichen zeitli-
chen Belastungen ausgesetzt sind (Seite 40 des Entwurfs),
können wir uneingeschränkt zustimmen. In diesem Zu-

sammenhang fordern wir, den bürokratischen Aufwand
für die Eltern abzubauen. Eine Studie der Bertelsmann-Stif-
tung aus dem Jahr 2008, mit der die Bürokratiebelastung
der Bürgerinnen und Bürger transparent gemacht wurde,
hat einen unverhältnismäßig hohen Bürokratieaufwand
bei Eltern behinderter Kinder nachgewiesen.

Ein aktuelles Beispiel für unnötigen bürokratischen Auf-
wand, der Eltern behinderter Kinder abverlangt wird, ist die
Verwaltungspraxis vieler Sozialhilfeträger bei der Abzwei-
gung von Kindergeld. Um die Abzweigung des Kindergel-
des abzuwenden, sind die Eltern gehalten, die Aufwendun-
gen,die sie für ihre Kinder haben,im Einzelnen aufzuführen
und zu belegen.Wir halten diesen bürokratischen Aufwand
für unzumutbar und im Regelfall für nicht erforderlich. Ge-
rade bei Eltern, die in häuslicher Gemeinschaft mit ihren
volljährigen behinderten Kindern leben, kann nämlich im
Regelfall davon ausgegangen werden, dass die Eltern nicht
nur viel Zeit für die Betreuung ihrer Kinder aufwenden,son-
dern dass ihnen darüber hinaus finanzielle Aufwendungen
in erheblicher Höhe, zum Beispiel für gemeinsame Unter-
nehmungen, Fahrten zu Ärzten und Therapien sowie nicht
erstattungsfähige notwendige medizinische Leistungen
entstehen.

Darüber hinaus sollte der Anspruch auf Krankengeld bei
Erkrankung des Kindes (§ 45 SGB V) für berufstätige Eltern,
die ein behindertes Kind betreuen, ausgeweitet werden. 10
Arbeitstage pro Elternteil im Kalenderjahr sind für die Be-
treuung eines behinderten Kindes oft nicht ausreichend.

6. Ältere Menschen mit Behinderung

Der Anspruch, im gewohnten Umfeld alt zu werden, muss
uneingeschränkt auch für behinderte Menschen im Alter
gelten. Die Wohneinrichtung oder die betreute Wohnform
stellt den Lebensmittelpunkt behinderter Menschen dar,
der auch bei wachsendem Pflegebedarf so lange wie mög-
lich erhalten werden muss.

7. Bauen und Wohnen 

Der bvkm begrüßt, dass die Bundesregierung die Notwen-
digkeit wohnortnaher Begegnungs- und Beratungsstruk-
turen, einer Vielfalt an Wohnformen und Fachdiensten so-
wie sozialräumlicher Unterstützungs-, Netzwerk- und Hil-
femix strukturen erkennt und die Voraussetzungen zu ihrer
Etablierung fördern will. Der in Angriffe genommene Pro-
zess der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe bietet
dazu vielfältige Möglichkeiten. Sollen die individuellen Res-
sourcen und die des Sozialraums erschlossen werden, be-
darf es dazu einer Beratungs- und Unterstützungsstruktur,
die nur dem behinderten Menschen gegenüber verpflich-
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tet ist. Bei der Hilfeplanung und Leistungsgestaltung sind
fallunspezifische und fallübergreifende Aktivitäten im So-
zialraum zu berücksichtigen. Individuelle Beratungsan-
sprüche und Leistungen zur Sozialraumgestaltung müs-
sen bei der anstehenden Gesetzesänderung berücksich-
tigt werden.

Schließlich muss der Bund dafür Sorge tragen, dass die Fi-
nanzkraft der Kommunen so ausgestattet ist,dass sie die
Möglichkeit haben,ein barrierefreies Gemeinwesen zu ge-
stalten, das allen Bürgern den Zugang zu seinen Ressour-
cen ermöglicht.

8. Mobilität

Die Sicherung der individuellen Mobilität darf nicht auf
die Erreichung des Arbeits- oder Ausbildungsplatzes be-
schränkt bleiben. Auch für die Ausübung von Elternschaft,
eines Ehrenamtes oder die Begegnung mit anderen Men-
schen, die Teilhabe an Kultur, Unterhaltung und Sport
muss die individuelle Mobilität nach den Besonderheiten
des Einzelfalles sichergestellt werden.

9. Kultur und Freizeit

Der Zugang aller Menschen mit Behinderung zu kulturel-
len und freizeitbezogenen Veranstaltungen ist sicherzu-
stellen. Veranstaltungsorte sind daher nicht nur mit be-
hindertengerechten Toiletten, sondern auch mit Räum-
lichkeiten auszustatten, in denen Menschen mit Inkonti-
nenz  ihre Versorgung mit Inkontinenzhilfen sicherstellen
können.

10. Gesellschaftliche und politische Teilhabe

Aus der Sicht des bvkm ist es sehr bedauerlich,dass der Na-
tionale Aktionsplan kein Teilhabegeld als Nachteilsaus-
gleich für Menschen mit Behinderung vorsieht. Gerade
durch ein Teilhabegeld würden Menschen mit Behinde-
rung in die Lage versetzt werden, zusätzliche Wahlmög-
lichkeiten bei der notwendigen Unterstützung zur Gestal-
tung eines selbstbestimmten Lebens in der Gemeinschaft
ausüben zu können.

11. Querschnittthemen

Den Handlungsfeldern vorweg beschreibt der Aktionsplan
sieben Querschnittthemen, zu denen auch das Thema Mi-
gration gehört. Im weiteren Verlauf des Aktionsplans, in
den Handlungsfeldern und dem Maßnahmenkatalog
kommt das Thema Migration im Gegensatz zu den ande-

ren Querschnittthemen nicht mehr vor. Menschen mit Be-
hinderung und Menschen mit einem Migrationshinter-
grund sind gleichermaßen von gesellschaftlichen Benach-
teiligungs- und Ausgrenzungsrisiken bedroht. Oft sind sie
verbunden mit einem eingeschränkten Zugang zu Bildung
und Arbeit, materieller Sicherheit, zum Wohnungsmarkt
und zu den allgemeinen Hilfe- und Sozialsystemen. Durch
die Kumulation der Risiken wird die Verwirklichung einer
inklusiven Gesellschaft zu einer besonderen Herausforde-
rung.

Die Zahl behinderter Menschen mit Migrationshinter-
grund wächst. In manchen Regionen haben die Hälfte der
Kinder in Kindertageseinrichtungen und Frühförderstel-
len einen Migrationshintergrund. Ihre Situation sollte bei
der Datenerhebung besonders berücksichtigt werden.
Ebenso sollten Maßnahmen initiiert und gefördert wer-
den, die 
● lokale Projekte zur Verbesserung der Zusammenarbeit

und zur Integration von Familien mit Migrationshinter-
grund und behindertem Kind ermöglichen,

● Konzepte für eine kultursensible Arbeit in Einrichtun-
gen und Diensten der Behindertenhilfe entwickeln und
umsetzen,

● behinderungsspezifische Fachkenntnisse mit Kenntnis-
sen der kultursensiblen Arbeit verknüpfen,

● muttersprachliches Informationsmaterial bereitstellen,

● Arbeitskontakte zu Migrantenorganisationen auf-
bauen und festigen,

● geeignet sind, Fachkräfte mit Migrationshintergrund
zu gewinnen.

IV. Perspektive

Der bvkm teilt die Auffassung, dass der Nationale Aktions-
plan als ein dynamischer Prozess verstanden werden
muss, der von der stetigen Weiterentwicklung lebt. Er
knüpft daran jedoch die Erwartung, dass dabei auch die
Themen aufgegriffen und die Probleme angegangen wer-
den, die der jetzt vorgelegte Aktionsplan ignoriert. Der
bvkm teilt ebenfalls die Auffassung, dass die Zielsetzung
einer inklusiven Gesellschaft nur zu erreichen ist,wenn ne-
ben den staatlichen Ebenen auch die Erbringer von Lei-
stungen für behinderte Menschen, Verbände, Unterneh-
men, Stiftungen und Vereine sich an der praktischen Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention beteiligen
und eigene Aktionspläne entwickeln. Der bvkm, seine Mit-
gliedsorganisationen und Mitgliedsfamilien sind bereit,
daran mitzuwirken.

Düsseldorf, 10.05.2011 
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Nach Art. 35 Abs. 1 UN Behindertenrechts-

konvention ist die Bundesregierung ver-

pflichtet, innerhalb von zwei Jahren nach

innerstaatlichem Inkrafttreten, einen Bericht

über die Maßnahmen vorzulegen, die von

Bund und Ländern zur Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen aus dem Übereinkommen

getroffen wurden. Der Bericht hätte dem-

nach bereits im April 2011 vorliegen sollen.

Die Verzögerungen bei der Beschlussfassung

über den Nationalen Aktionsplan haben

auch die Fertigstellung des Staatenberichts

verzögert, da sich beide Dokumente aufein-

ander beziehen.

Der Staatenbericht gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil
enthält allgemeine Informationen zu Deutschland (Bevöl-
kerungsstruktur, Staatsaufbau etc.). Der zweite Teil bezieht
sich auf die vertragsspezifischen Themen des Übereinkom-
mens. Da es sich um einen Bericht des gesamten Vertrags-
staates und nicht nur der Bundesregierung handelt, sind
neben den Bundesministerien auch die Länder und Kom-
munen in die Erstellung des Berichts
einzubinden. Der Berichtsentwurf enthält zunächst eine
Bestandsaufnahme der Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen in Deutschland. Zudem enthält er Maß-
nahmen, die die Bundesregierung, die Länder und andere
Institutionen zur Umsetzung des VN-Übereinkommens er-
griffen haben bzw. noch ergreifen werden. Dabei bezieht
sich der Staatenbericht im wesentlichen auf den Nationa-
len Aktionsplan.

Der bvkm hat gemeinsam mit den Fachverbänden für Men-
schen mit Behinderung dem BMAS mitgeteilt, dass auf ei-
ne Stellungnahme zum Entwurf des Staatenberichts ver-

zichtet wird. Die Fachverbände haben darauf hingewiesen,
dass die Einschätzung der Situation behinderter Men-
schen, der von den Verbänden festgestellte Weiterentwick-
lungsbedarf, ihre Anregungen und Kritikpunkte zu den
Handlungsfeldern und Maßnahmen in den vorliegenden
Stellungnahmen zum Nationalen Aktionsplan hinreichend
zum Ausdruck gebracht wurden. Die Fachverbände haben
jedoch darauf hingewiesen, dass der Entwurf des Staaten-
berichts völlig unzureichend auf die Situation von Men-
schen mit sehr schwerer geistiger und mehrfacher Behin-
derung eingeht, die bei der Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben, der Teilhabe am Arbeitsleben und bei der gesund-
heitlichen Versorgung im hohen Maße benachteiligt sind.
Sie haben dem BMAS angeboten, einen Textvorschlag zur
Ergänzung des Staatenberichts zu erarbeiten.

Textvorschläge als Ergänzung zum Staatenbe-
richt:

Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Be-
hinderung

Der medizinische Fortschritt, pädagogische Förderung und
eine verbesserte Pflege haben in Deutschland zu verbes-
serten Überlebenschancen und einer höheren Lebenser-
wartung von Menschen mit schwerer geistiger oder mehr-
facher Behinderung geführt. Dabei handelt es sich um
Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, die oft alle
Erlebnis- und Ausdrucksmöglichkeiten betreffen. Emotio-
nale, kognitive und körperliche, aber auch soziale und kom-
munikative Fähigkeiten können erheblich eingeschränkt
oder verändert sein. Die Behindertenpolitik in Deutschland
bezieht diesen Personenkreis bei der Verwirklichung von
Menschenrechten durch gleichberechtigte Teilhabe am po-
litischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Leben, durch Bildung, Teilnahme am Arbeitsleben und
der Sicherung der gesundheitlichen Versorgung ausdrück-
lich ein.
Der Weg zu mehr Inklusion für diesen Personenkreis ist ei-
ne besondere Herausforderung für alle Beteiligten. Die Teil-
habe- und Inklusionswirklichkeit von Menschen mit schwe-
rer geistiger oder mehrfacher Behinderung ist Gradmesser
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BMAS legt den Entwurf des ersten
Staatenberichts der Bundesregierung
zur UN- Behindertenrechtskonven-
tion an die Vereinten Nationen vor



für die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in
Deutschland.

Das betrifft insbesondere:
1. Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte:
Artikel 12 der Behindertenrechtskonvention verfolgt das
Ziel, alle Menschen mit Behinderungen unabhängig von
Art und Ausmaß ihrer Behinderung (vgl. Art. 1 BRK) vor
dem Recht gleichzustellen und erkennt ihnen deshalb
nicht nur die volle Rechtsfähigkeit, sondern auch die volle
Handlungsfähigkeit „in allen Lebensbereichen gleichbe-
rechtigt mit anderen“ zu. Da Art. 12 nicht verkennt, dass es
Menschen mit Behinderungen gibt, die in Lebenssituatio-
nen, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen,
auf Hilfe angewiesen sind, regelt er, dass die Vertragsstaa-
ten verpflichtet sind, „Menschen mit Behinderungen Zu-
gang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der
Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit ggf.
benötigen.“.

Daher wird das Betreuungsrecht im Wege einer Rechtstat-
sachenforschung evaluiert und daraufhin überprüft, ob es
diesem Assistenzgedanken in der Ausübung der Persön-
lichkeitsrechte unabhängig von der Schwere der Behinde-
rung ausreichend Rechnung trägt. Darüber hinaus wird
die Durchführung wissenschaftlich begleiteter Modell-
projekte angestrebt, im Rahmen derer erprobt wird, wie
stellvertretendes Handeln des Betreuers durch unterstüt-
zendes Handeln i.S.d. Art. 12 Abs. 3 BRK ersetzt werden
kann.

2. Die Beseitigung der Zugangsbeschränkungen zur be-
ruflichen Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben:
Die bestehende Zugangsbeschränkung (§ 136 Abs. 3 SGB
IX) zu beruflicher Bildung und Beschäftigung für Men-
schen mit schwerer geistiger oder mehrfacher Behinde-
rung führt zu einer Diskriminierung dieses Personenkrei-
ses und muss daher überprüft werden. Hinweisen auf ei-
ne zunehmende Praxis, Menschen mit Behinderung ein
sogenanntes zweites Milieu (neben der Begleitung beim
Wohnen) zu verweigern, ist nachzugehen. Sie steht im Wi-
derspruch zu dem Diskriminierungsverbot und dem An-
spruch auf Bildung, Arbeit und Beschäftigung für alle
Menschen, unabhängig von Art und Schwere der Behin-
derung.

3. Die Berücksichtigung beim Weiterentwicklungspro-
zess der Eingliederungshilfe zur Sicherung der gesell-
schaftlichen Teilhabe:
Die Möglichkeit, Wohnort und Wohnform frei entspre-
chend dem eigenen Lebensentwurf zu wählen, ist in Arti-
kel 19 BRK statuiert, der für Menschen mit hohem Hilfebe-
darf in gleicher Weise gilt. In der Praxis werden die eigen-
verantwortliche Lebensgestaltung und die berechtigten

Wünsche der Leistungsberechtigten (§ 9 Abs. 1 SGB IX) im-
mer wieder unter Verweis auf den sogenannten Mehrko-
stenvorbehalt des § 13 Abs. 1 Satz 3 SGB XII eingeschränkt.
Dieser ist mit den Bestimmungen der Behindertenrechts-
konvention nicht vereinbar und muss daher überprüft
werden.

4. Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung durch
die Weiterentwicklung der spezialisierten medizini-
schen Versorgung durch ein multiprofessionelles Team
und eine bedarfsabhängige Krankenhauspflegeassi-
stenz:
Gesundheit ist für jeden Menschen ein wesentlicher
Aspekt erfüllten Lebens und eine grundlegende Voraus-
setzung für die umfassende Teilhabe und Inklusion, gera-
de auch für Menschen mit schwerer geistiger oder mehr-
facher Behinderung. In erhöhtem Maße leiden sie unter
Krankheiten, die nicht selten besondere Ausprägungen
haben. Zudem benötigen sie zum Teil Leistungen aus dem
Gesundheitssystem, die die Einschränkungen der Teilhabe
vermindern können. Damit sind gerade sie auf eine um-
fassende, die Lebenswelt einschließende gesundheitliche
Sorge angewiesen. Hierfür wird die haus- und fachärztli-
che Versorgung in Zusammenwirken von Gesundheitspo-
litik und ärztlicher Selbstversorgung barrierefrei ausge-
staltet und entsprechend der fachlichen und kommunika-
tiven Bedarfe qualifiziert. Zur Deckung von mit der Behin-
derung einhergehenden speziellen Bedarfen, wie die
Prävention und Behandlung von behinderungsbedingten
Folge- und Begleiterkrankungen oder funktionellen Beein-
trächtigungen,wird die Ergänzung der hausärztlichen und
fachärztlichen Versorgung durch ein weiterführendes spe-
zialisiertes Versorgungsangebot im Rahmen der aktuellen
Gesundheitsgesetzgebung (Gesetz zur Verbesserung der
Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung) geprüft.

Um eine angemessene Behandlung im Krankenhaus zu
ermöglichen, ist zu prüfen, wie das Gesetz zur Regelung
des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus für die An-
wendung auf diesen Personenkreis erweitert werden
kann.Denn ein Ausschluss von Leistungen bei gleichen Be-
darfen, der sich lediglich auf die Organisation der Leistun-
gen bezieht, ist nicht zu rechtfertigen.

11. Juli 2011
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Behindertentestament:
Pflichtteilsverzicht ist
nicht sittenwidrig
Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 19. Januar 2011 (Az. IV ZR 7/10)

Mit Urteil vom 19. Januar 2011 hat der Bun-

desgerichtshof (BGH) entschieden, dass der

Pflichtteilsverzicht eines behinderten Sozial-

leistungsbeziehers grundsätzlich nicht sit-

tenwidrig ist.

Folgender Fall lag zugrunde: Die Eltern einer lernbehinder-
ten Frau, die in einem Wohnheim der Eingliederungshilfe
lebt, errichteten ein notarielles gemeinschaftliches Testa-
ment,in dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzten.
Schlusserben nach dem zweitversterbenden Ehegatten
sollten die gemeinsamen drei Kinder werden. Die behin-
derte Tochter wurde für den Schlusserbfall zu einer gering-
fügig über dem gesetzlichen Pflichtteil liegenden Quote als
nicht befreite Vorerbin eingesetzt. Außerdem wurde für
den Vorerbteil Dauertestamentsvollstreckung angeordnet.
Im Anschluss an die notarielle Beurkundung des Testa-
ments verzichteten die drei Geschwister in notarieller Form
auf ihren Pflichtteil nach dem zuerst versterbenden Eltern-
teil. Noch am gleichen Abend verstarb die Ehefrau. Der So-
zialhilfeträger, der den Wohnheimplatz finanziert, verklag-
te daraufhin den Vater auf Zahlung des der behinderten
Frau zustehenden Pflichtteils. Er ist der Meinung, der
Pflichtteilsverzicht sei sittenwidrig und damit nichtig.

Dies sah der BGH anders und bekräftigte damit seine seit
über 20 Jahren gültige Rechtsprechung zum so genannten
Behindertentestament. Nach dieser Rechtsprechung sind
Testamente, in denen Eltern eines behinderten Kindes die
Nachlassverteilung durch eine kombinierte Anordnung
von Vor- und Nacherbschaft sowie einer Dauertestaments-
vollstreckung so gestalten, dass das Kind zwar Vorteile aus

dem Nachlassvermögen erhält, der Sozialhilfeträger auf
dieses jedoch nicht zugreifen kann, grundsätzlich nicht sit-
tenwidrig, sondern Ausdruck der sittlich anzuerkennenden
Sorge für das Wohl des Kindes über den Tod der Eltern hin-
aus. Auch wenn ein behinderter Mensch selbst erbrechtlich
handelt – wie bei einem Pflichtteilsverzicht – muss diese
Wertung zum Tragen kommen.

Nebenbei – also ohne dass diese Frage in diesem Fall zu
klären war – hat der BGH außerdem entschieden, dass ein
behinderter Sozialhilfeempfänger sogar eine bereits ange-
fallene Erbschaft ausschlagen kann. Das Gericht sieht auch
hierin keinen Verstoß gegen die guten Sitten. Zur Begrün-
dung führt der BGH aus, dass der Testierfreiheit des Erblas-
sers als Gegenstück die „negative Erbfreiheit“ des Erben ge-
genüber stehe. Es gebe keine Pflicht zu erben oder sonst et-
was aus einem Nachlass anzunehmen.

Anmerkung:
Mit dem Urteil ist jetzt höchstrichterlich geklärt, dass der
Verzicht eines behinderten Sozialhilfeempfängers auf sei-
nen Pflichtteil wirksam ist und nicht gegen die guten Sitten
verstößt. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, wie ein Behin-
dertentestament gestaltet werden kann.
Haben Eltern kein Behindertentestament errichtet, fällt
dem behinderten Kind  bereits nach  dem Versterben des er-
sten Elternteils Vermögen zu, auf das der Sozialhilfeträger
Zugriff nehmen kann. Dieser Zugriff kann dadurch verhin-
dert werden, dass das Kind die Erbschaft innerhalb einer
Frist von sechs Wochen nach Kenntnis vom Erbfall aus-
schlägt. Ist für das Kind ein rechtlicher Betreuer bestellt,
muss das Betreuungsgericht die Ausschlagung genehmi-
gen. Aufgrund der neuen BGH-Rechtsprechung steht fest,
dass das Ausschlagen einer Erbschaft durch einen behin-
derten Soziallleistungsbezieher nicht sittenwidrig ist.

Tipps, was bei der Gestaltung eines Behindertentesta-
ments zu beachten ist, enthält die Broschüre „Vererben zu-
gunsten behinderter Menschen“ des Bundesverbandes für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen, die unter
www.bvkm.de kostenlos heruntergeladen werden kann.

Katja Kruse
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BGH: Heimträger kann zur Ver-
waltung des Barbetrages zur
persönlichen Verfügung eines
geistig behinderten Menschen
verpflichtet sein
Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs

(BGH) vom 02.12.2010 (Az. III ZR 19/10) kann

ein Heimträger dazu verpflichtet sein, den

gemäß § 35 Abs. 2 S. 1 SGB XII (a.F.) zu Gun-

sten eines geistig behinderten Bewohners

bewilligten Barbetrages zur persönlichen

Verfügung zu verwalten, auch wenn für

den geistig behinderten Bewohner der Ein-

richtung des Heimträgers eine Betreuung

mit dem Aufgabenbereich der Vermögens-

sorge eingerichtet ist.

Der beklagte Heimträger unterhält sowohl ein Wohnheim
für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderun-
gen als auch ein Altenpflegeheim. Der für die Kläger be-
stellte Berufsbetreuer schloss zur Unterbringung der Klä-
ger in dem Wohnheim des beklagten Heimträgers ent-
sprechende Heimverträge ab. Zur Sicherstellung des Woh-
nens in der Einrichtungen erhalten die Kläger von Seiten
des Sozialhilfeträgers Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß §§ 53, 54 SGB
XII. Nach einem späteren Umzug eines der Kläger aus dem
Wohnheim in das Altenheim bewilligte der Sozialhilfeträ-
ger diesem statt der Leistungen der Eingliederungshilfe
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII. Darüber
hinaus steht den Klägern ein Anspruch auf den Barbetrag
zur persönlichen Verfügung zu. Diesen zahlte der Sozial-
hilfeträger an den beklagten Heimträger aus, weil die Klä-
ger behinderungsbedingt zur Selbstverwaltung der Bar-
beträge nicht in der Lage waren. Der Heimträger war je-
doch der Auffassung, nicht er sei für die Entgegennahme
und Verwaltung der Barbeträge zu Gunsten der Kläger ver-
antwortlich, sondern vielmehr der Berufsbetreuer im Rah-
men der betreuungsrechtlichen Vermögenssorge. Der
Heimträger überwies die ausgezahlten Barbeträge an den
Sozialhilfeträger zurück, was Anlass für die Klage war.

Wie der BGH in dem oben genannten Urteil feststellt, be-
steht keine Verpflichtung des rechtlichen Betreuers zur
Verwaltung der Barbeträge aufgrund der Übertragung
des Aufgabenkreises der Vermögenssorge. Weil die Be-

treuung gemäß § 1901 Abs. 1 BGB nur solche erforderlichen
Tätigkeiten umfasse, die Angelegenheiten der Betreuten
rechtlich zu besorgen, seien hiervon Tätigkeiten nicht um-
fasst,die sich in einer Hilfeleistung tatsächlicher Art für die
Betreuten erschöpften und die zu dessen Fürsorge im
rechtlichen Sinne nicht erforderlich seien.Der Betreuer ha-
be Hilfen tatsächlicher Art lediglich zu organisieren, je-
doch nicht selbst zu leisten. Insbesondere gehörten Tätig-
keiten außerhalb der Besorgung rechtlicher Angelegen-
heiten nicht zu dem Aufgabenbereich eines Betreuers,
wenn deren Vergütung durch andere Kostenträger in Be-
tracht komme. Die Verwaltung der Barbeträge durch den
Heimträger stelle eine „andere Hilfe“ i.S.v. § 1896 Abs. 2 S. 2
BGB dar, für die eine rechtliche Betreuung nicht erforder-
lich sei.

Nach dem BGH müsse in dem konkreten Fall aufgrund des
geschlossenen Rahmenvertrages zwischen dem Sozialhil-
feträger und dem Heimträger ein Anspruch der Kläger ge-
gen den Heimträger zur Verwaltung des Barbetrages in
Betracht gezogen werden – und zwar finanziert im Rah-
men der vom Sozialhilfeträger zu leistenden Eingliede-
rungshilfe. Zwar sei es nicht zulässig,den Barbetrag gegen
oder ohne den Willen des Hilfeempfängers oder dessen
Betreuers an den Heimträger auszuzahlen. Der Verwal-
tung im Auftrag des Leistungsempfängers oder dessen Be-
treuers durch das Heim stünden jedoch keine Bedenken
entgegen. Die Finanzierung der Verwaltung der Barbeträ-
ge als Leistung der Eingliederungshilfe ergebe sich aus § 53
Abs. 3 SGB XII. So sei die Verwaltung von Barbeträgen zwar
nicht Bestandteil des beispielhaften Leistungskataloges
des § 54 SGB XII. Da der Barbetrag aber der Befriedigung
persönlicher Bedürfnisse und dabei insbesondere der Er-
haltung der Beziehungen zur Umwelt und der Teilnahme
am kulturellen und gesellschaftlichen Leben diene und die
Kläger behinderungsbedingt nicht in der Lage seien,durch
die eigene Verwendung der Barbeträge von der Teilhabe
selbstverantwortlich Gebrauch zu machen, stelle auch die
im Einzelfall erforderliche Verwaltung des Barbetrages ei-
ne Maßnahme im Sinne der Eingliederungshilfe dar, um
die Folgen einer Behinderung zu mildern und die Teilnah-
me am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu
erleichtern. Weil die für den Aufgabenbereich der Vermö-
genssorge eingerichtete Betreuung den Betreuer nicht zur
tatsächlichen Verwaltung der Barbeträge verpflichte,
stünde der Bewilligung von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in Form der Verwaltung von Barbeträgen auch
nicht der Grundsatz der Subsidiarität der Sozialhilfe
gemäß § 2 Abs. 1 SGB XII entgegen.

Da das Landgericht in der Vorinstanz nicht geprüft hatte,
ob der für die Eingliederungshilfe zuständige Sozialhilfe-
träger die Verwaltung der Barbeträge bei den Klägern als
erforderlich angesehen hat, wies der BGH den Rechtsstreit
zur weiteren Sachverhaltsermittlung an das Landgericht
zurück.

Sebastian Tenbergen, LL.M.
Referent für Sozialrecht und Sozialpolitik
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Ab September: Erleichterungen
für behinderte Bahnreisende
“50-km-Regelung” entfällt

Ab 1. September 2011 gibt es für 1,4 Millio-

nen freifahrtberechtigte schwerbehinderte

Menschen Erleichterungen im Bahnverkehr.

Die Bundesregierung hat angekündigt, für

diesen Personenkreis eine bundesweite Frei-

fahrtberechtigung im Nahverkehr einzu-

führen.

Die derzeitige Freifahrtregelung gilt in Nahverkehrszügen
der Deutschen Bahn in Verkehrsverbünden und in verbund-
freien Gebieten nur innerhalb von 50 Kilometern um den
Wohnort des jeweiligen schwerbehinderten Menschen.
Dies wird im Schwerbehindertenausweis und dem dazu-
gehörenden Streckenverzeichnis vermerkt.Durch den Weg-
fall der 50-km-Begrenzung werden deutschlandweit in
Nahverkehrszügen zusätzliche Fahrscheine zum grün-ro-
ten Schwerbehindertenausweis und dem Beiblatt mit
Wertmarke nicht mehr benötigt.

Das Beiblatt mit Wertmarke ist beim zuständigen Versor-
gungsamt erhältlich und für die unentgeltliche Beförde-
rung weiterhin zwingend erforderlich. Die Wertmarke kos-
tet derzeit für ein halbes Jahr 30 Euro und für ein Jahr 60 Eu-
ro.Schwerbehinderte Personen,die freifahrtberechtigt sind
und Arbeitslosenhilfe oder Leistungen der Grundsicherung
im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen oder die
Merkzeichen “H”(hilflos) und “Bl”(blind, hochgradig sehbe-
hindert) im Schwerbehindertenausweis haben, erhalten
die Wertmarke kostenlos.

Katja Kruse

Schwerbehindertenausweis 
im Scheckkartenformat
Preis für die Freifahrt-Wertmarke 
steht zur Debatte

Das Bundesministerium für Arbeit und

Soziales hat im Juni den Entwurf für einen

kleineren und vereinfachten Schwerbehin-

dertenausweis vorgelegt. Er hat das Format

einer Bankkarte. Für die Ausstellung der

Ausweise sind die Bundesländer zuständig.

Sie tragen auch die Kosten der Ausweisaus-

stellung.

Im Zuge der Neugestaltung des Schwerbehindertenaus-
weises möchten einige Länder eine Gebühr in Höhe von 10
Euro einführen, die ausschließlich in den Fällen erhoben
werden soll, in denen ein Schwerbehindertenausweis we-
gen Verlusts oder Beschädigung neu auszustellen ist. Auch
soll das Entgelt für die Wertmarke zur unentgeltlichen Be-
förderung nach Auffassung der Mehrheit der Bundesländer
um mindestens 10 Euro angehoben werden.

Die Wertmarke, die zur Freifahrt im öffentlichen Personen-
nahverkehr berechtigt, kostet derzeit 60 Euro im Jahr. Der
Preis ist seit 1984 unverändert geblieben. Nach Auffassung
der Bundesländer ist der wirtschaftliche Wert aus dem Frei-
fahrtsrecht seitdem erheblich gestiegen und steige ab dem
1. September noch mehr durch den Wegfall der 50-Kilome-
ter-Begrenzung.

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (bvkm) hat zu den geplanten Änderungen die
nachfolgende Stellungnahme abgegeben.

Stellungnahme des bvkm

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (bvkm) begrüßt es sehr, dass es künftig einen
kleineren und vereinfachten Schwerbehindertenausweis
geben soll. Die zeitgemäße Gestaltung als Plastikkarte im
Bankkartenformat wird befürwortet.

Aus Sicht des bvkm spricht nichts dagegen, dass künftig für
die Neuausstellung des Ausweises bei Verlust oder Beschä-
digung eine Gebühr von 10 Euro erhoben wird. Allerdings
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sollten Bezieher geringer Einkommen sowie Menschen, die
für den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem
SGB II oder dem SGB XII beziehen, von dieser Regelung aus-
genommen werden.

Eine Anhebung des Entgelts für die Wertmarke zur unent-
geltlichen Beförderung um maximal 10 Euro im Jahr er-
scheint im Hinblick auf die seit Jahren steigenden Fahrprei-
se im Öffentlichen Personennahverkehr sowie im Hinblick
auf den künftigen Wegfall der 50-Kilometer-Begrenzung
akzeptabel. Wünschenswert wäre es allerdings, wenn der
Gesetzgeber im Gegenzug steigende Preise und Lebenshal-
tungskosten auch bei der Anpassung von Beträgen berück-
sichtigen würde, deren Anhebung sich zugunsten behin-
derter Menschen auswirken würde. Dies betrifft insbeson-
dere den in § 33 b EStG geregelten Pauschbetrag für behin-
derte Menschen. Dieser ist seit 1975 (!) unverändert geblie-
ben. Seit vielen Jahren setzen sich die Verbände behinderter
Menschen dafür ein, dass der Pauschbetrag erhöht und an
die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst wird. Zu-
letzt hat der bvkm im Mai dieses Jahres in seiner Stellun-
gnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für das
Steuervereinfachungsgesetzes 2011 (Drucksache 17/5125)
die Erhöhung des Pauschbetrages gefordert. Der Gesetzge-
ber hat eine Erhöhung dieses Betrages bislang immer abge-
lehnt. Der bvkm würde es begrüßen, wenn sich der Gesetz-
geber die Argumentation,die jetzt für die Anhebung des Be-
trages für die Wertmarke spricht, auch im Steuerrecht zu ei-
gen machen würde.

Katja Kruse

Müssen Versicherte im Monat
89 Euro für Windeln dazu
bezahlen?
Rechtliche Rahmenbedingungen der Hilfsmittel-
versorgung und Tipps für Betroffene

Immer wieder wird dem bvkm berichtet,

dass inkontinente Menschen teilweise dra-

stische Aufzahlungen leisten müssen, um

Hilfsmittel in der für sie medizinisch erfor-

derlichen Menge und Qualität zu bekom-

men.
Eine Familie berichtete, dass sie monatlich für Windeln 89
Euro dazu bezahlt. Das ergibt einen Jahresbetrag von 1.068
Euro! Die Rückmeldungen machen deutlich, dass die mei-
sten Betroffenen leider nicht wissen, dass sie – abgesehen
von den gesetzlich geregelten Zuzahlungen – keine weite-
ren Aufzahlungen für medizinisch erforderliche Hilfsmittel
leisten müssen. Der nachfolgende Artikel beleuchtet des-
halb die rechtlichen Rahmenbedingungen der Hilfsmittel-
versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung und
gibt Tipps für den Umgang mit Leistungserbringern und
Krankenkassen. Der Fokus wird dabei auf die Versorgung
mit Inkontinenzhilfen gerichtet.

Gesetzlich Krankenversicherte haben Anspruch auf Hilfs-
mittel. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, mit denen inkonti-
nente Personen versorgt werden können. Dazu gehören
zum Beispiel harnaufsaugende Hilfsmittel, wie Vorlagen,
Pants oder Windeln – auch Windelhosen oder Inkonti-
nenzslips genannt - oder harnableitende Hilfsmittel wie
zum Beispiel Katheter. Da die meisten inkontinenten Men-
schen mit Windeln versorgt werden, wird allein dieser Be-
griff in den nachfolgenden Ausführungen verwendet.

Versorgungsanspruch in der gesetzlichen
Krankenversicherung

Die zentrale Vorschrift, die den Anspruch auf Hilfsmittel für
Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung regelt, ist
§ 33 Sozialgesetzbuch V. Dort steht:

„Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Hörhilfen,
Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfs-
mitteln,die im Einzelfall erforderlich sind,um den Erfolg der
Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinde-
rung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen
(…).“



Im sogenannten Hilfsmittelverzeichnis wird näher konkre-
tisiert, unter welchen Voraussetzungen Windeln vom Arzt
verordnet werden dürfen. Dort heißt es:

„Die Verordnung von Inkontinenzhilfen zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung kommt dann in Betracht,
wenn eine mindestens mittelgradige (Richtwert: 100 ml in
4 Stunden) Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vorliegt und
der Einsatz der Inkontinenzhilfen

● medizinisch indiziert und

● im Einzelfall erforderlich ist und

● den Versicherten in die Lage versetzt,Grundbedürfnisse
des täglichen Lebens zu befriedigen.

(…)
Ausschließlich der Erleichterung hygienischer und pflegeri-
scher Maßnahmen dienende Produkte begründen keine
Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung.
Dies ist insbesondere dann der Fall,wenn aufgrund des kör-
perlichen oder geistigen Zustands dauernde Bettlägerig-
keit vorliegt und Inkontinenzhilfen allein aus hygienischen
oder pflegerischen Gesichtspunkten zum Einsatz kom-
men.“

In den zuletzt genannten Fällen – also wenn es bei der Ver-
sorgung mit Windeln um die Erleichterung der Pflege geht
– ist die gesetzliche Pflegekasse der zuständige Kostenträ-
ger.

Gesetzliche Zuzahlung

Seit 2004 muss jeder, der in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichert ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat,
Zuzahlungen zu allen Leistungen der Krankenkasse – sei es
nun ärztliche Behandlung, häusliche Krankenpflege oder
Hilfsmittel usw. - leisten. Lediglich Kinder und Jugendliche
sind grundsätzlich von allen Zuzahlungen befreit. Die Zu-
zahlung beträgt 10 Prozent der Kosten, wobei mindestens 5
Euro höchstens aber 10 Euro je Leistung zu zahlen sind.

Für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel – dazu zählen
auch Windeln – regelt § 33 Absatz 8 SGB V:„Die Zuzahlung
beträgt 10 Prozent des insgesamt von der Krankenkasse zu
übernehmenden Betrags, jedoch höchstens 10 Euro für den
gesamten Monatsbedarf.“

BEACHTE!
Für Windeln in der medizinisch erforderlichen Qualität
und Menge müssen Versicherte also maximal 10 Euro im
Monat dazu bezahlen.

Wie kommt es,dass viele Versicherte über diese gesetzliche
Zuzahlung hinaus teilweise erhebliche Aufzahlungen für
ihre Windeln leisten?

Leistungserbringer und Verträge

Der Grund für diese hohen Aufzahlungen ist darin zu se-
hen, dass die gesetzlichen Krankenkassen seit 2007  Verträ-
ge mit Leistungserbringern über die Lieferung von Hilfs-
mitteln schließen können.Leistungserbringer sind zum Bei-
spiel Sanitätshäuser, Apotheken und Hersteller von Hilfs-
mitteln.

Die Versicherten können die Hilfsmittel – also zum Beispiel
die Windeln – nur bei den Leistungserbringern beziehen,
mit denen ihre Krankenkasse einen Vertrag geschlossen
hat.

Die Verträge kommen entweder 
● im Wege der Ausschreibung oder 

● durch sogenannte Verhandlungsverträge oder

● durch Vereinbarungen im Einzelfall zustande.

Bei den Ausschreibungsverträgen erhält in der Regel der
günstigste Anbieter den Zuschlag.Die Versicherten können
ihre Windeln in diesem Fall nur von diesem einen Anbieter
beziehen.Verhandlungsverträge schließt die einzelne Kran-
kenkasse dagegen mit einer Vielzahl von Leistungserbrin-
gern. Versicherte können in diesem Fall zwischen unter-
schiedlichen Anbietern wählen.

In den Verträgen verpflichtet sich der bzw. verpflichten sich
die Vertragspartner der Krankenkasse die Versicherten aus-
reichend, zweckmäßig und ihrem Bedarf entsprechend mit
Windeln zu versorgen. Die Windeln müssen außerdem be-
stimmten Produktstandards genügen, zum Beispiel hin-
sichtlich der Saugleistung und des Rücknässeschutzes. Ge-
regelt ist in den Verträgen ferner, welche monatliche Ver-
gütungspauschale Apotheken, Sanitätshäuser und andere
Leistungserbringer von der Krankenkasse erhalten, wenn
sie Versicherte mit Windeln versorgen. Die Pauschale vari-
iert von 20 Euro bis zu 38 Euro.

Beispiel:
Hat die Krankenkasse X mit dem Sanitätshaus Y vereinbart,
dass dieses die Versicherten von X für 20 Euro im Monat mit
Windeln versorgt, muss die Krankenkasse dem Sanitäts-
haus pro Versorgungsfall 20 Euro monatlich zahlen. Der
Versicherte seinerseits muss der Krankenkasse hierfür eine
monatliche Zuzahlung von 10 Prozent der Kosten, in diesem
Fall also einen Betrag von 2 Euro leisten. Der Einzug dieses
Betrages erfolgt in der Regel über den Leistungserbringer.
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Die vertraglich vereinbarte Pauschale ist für jeden Versi-
cherten gleich hoch. Es spielt keine Rolle, ob der Versicher-
te hochgradig oder vielleicht nur mittelgradig inkontinent
ist. Auch für die Versorgung eines schwerstbehinderten
Menschen mit Windeln erhält das Sanitätshaus also im
vorgenannten Beispiel von der Krankenkasse nur 20 Euro
monatlich vergütet.

„Qualitätszuschlag“

Dies wiederum führt dazu, dass einige Leistungserbringer
nicht bereit sind, behinderte Menschen, die einen hohen
Bedarf an Windeln haben, zu den vereinbarten Konditio-
nen zu versorgen, obwohl sie hierzu vertraglich verpflich-
tet sind. Teilweise wird die Versorgung ganz abgelehnt,
teilweise wird von den Versicherten unzulässigerweise ei-
ne Kostenbeteiligung verlangt, die häufig irreführend als
„Qualitätszuschlag“ bezeichnet wird. Rein praktisch ge-
schieht das dadurch, dass sich die Leistungserbringer eine
Erklärung unterzeichnen lassen mit der Überschrift „Pati-
entenerklärung – Wunsch auf höherwertige Versorgung“.
Damit unterschreibt der Versicherte, dass er alle Mehrko-
sten selber trägt.

In Wirklichkeit erhält der Versicherte dann aber vom Lei-
stungserbringer in der Regel keine „höherwertige“, son-
dern lediglich die medizinisch erforderliche Versorgung
auf die er gegenüber seiner Krankenkasse einen Rechtsan-
spruch hat, und zwar – abgesehen von den gesetzlichen
Zuzahlungen in Höhe von maximal monatlich 10 Euro –
aufzahlungsfrei.

BEACHTE!
Mehrkosten für ein Hilfsmittel müssen Versicherte le-
diglich dann tragen, wenn sie sich für ein Hilfsmittel
entscheiden, dass über das Maß des notwendigen hin-
ausgeht. Mit anderen Worten: Für besonderen Komfort
muss der Versicherte selber zahlen. Benötigt der Versi-
cherte aber zum Beispiel aufgrund seiner schweren Be-
hinderung und bestehender Latexallergie latexfreie
Windeln, dann sind solche Windeln für ihn medizinisch
erforderlich und stellen kein Luxusprodukt dar.

Richtwerte für die erforderliche 
Menge von Windeln

Oft erhalten Versicherte von ihrer Krankenkasse oder
ihrem Leistungserbringer die Auskunft, dass ihnen nur
maximal 150 Windeln pro Monat zustehen. Diese Aussage
ist nicht zutreffend.

Hinsichtlich der monatlichen Menge von Windeln orien-
tieren sich die Krankenkassen an den Empfehlungen des
Medizinischen Diensts der Krankenversicherung (MDK).

Nach den Richtwerten des MDK (Stand 7.September 2005)
beträgt der Verbrauch für Windeln pro Monat zwischen
120 und 150 Stück. Dies ergibt eine Tagesration von 4 – 5
Windeln.

Zu beachten ist, dass es sich hierbei lediglich um „Empfeh-
lungen“ handelt. Weicht der tatsächliche Tagesbedarf ei-
nes inkontinenten Menschen aufgrund seiner Behinde-
rung von dieser Empfehlung ab, besteht nach § 33 Sozial-
gesetzbuch V ein Rechtsanspruch auf die tatsächlich
benötigte Menge geeigneter und medizinisch erforderli-
cher Windeln.

Handlungsempfehlung

Was ist Betroffenen zu raten, die in der Praxis - zum Bei-
spiel von ihrem Apotheker - damit konfrontiert werden,
dass sie „Qualitätszuschläge“ zahlen sollen?

Versicherte sollten auf ihrem Versorgungsanspruch beste-
hen. Der Apotheker ist aufgrund seines Vertrages mit der
Krankenkasse dazu verpflichtet, geeignete Windeln in der
erforderlichen Menge zu leisten. Tut er dies nicht, verhält
er sich vertragswidrig.Derartige „schwarze Schafe“ sollten
der Krankenkasse gemeldet werden. Diese hat dafür zu
sorgen, dass die Leistungserbringer ihre vertraglichen
Pflichten einhalten. Gegebenenfalls muss die Kasse den
Vertrag kündigen, wenn sich ein Leistungserbringer wie-
derholt vertragsbrüchig verhält .

Finden Versicherte keinen Leistungserbringer, der bereit
ist, sie zu versorgen, sollten sie sich ebenfalls an ihre Kran-
kenkasse wenden. Diese ist gemäß § 33 Sozialgesetzbuch
V dazu verpflichtet, die Versorgung des Versicherten mit
den im Einzelfall erforderlichen Windeln sicher zu stellen.

TIPP:
Eine „Argumentationshilfe im Fall von unzureichender
Versorgung mit Inkontinenzhilfen“, die speziell für die
Problematik von Ausschreibungsverträgen entwickelt
wurde, gibt es zum kostenlosen Herunterladen auf der
Internetseite des Bundesverbandes für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen www.bvkm.de in der
Rubrik „Arbeitsbereiche und Themen/Recht und Poli-
tik“ unter dem Stichwort „Argumentationshilfen“.

Katja Kruse
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Sozialpolitische
Fachtagung des
bvkm in Frankfurt
Teilnehmer/innen informierten
sich über aktuelle Themen

Auf einer verbandsinternen Fachtagung des

Bundesverbandes für körper- und mehrfach-

behinderte Menschen am 21. Juni in Frank-

furt erhielten die 30 Teilnehmer/innen wich-

tige Informationen zur Rechtslage und Ent-

wicklung bei aktuellen sozialpolitischen The-

men. In Workshops konnten einige Fra-

gestellungen vertieft und Impulse für die

sozialpolitische Arbeit des bvkm gesetzt

werden. Als Referenten wirkten der

Geschäftsführer des bvkm, Norbert Müller-

Fehling, und die beiden Juristen des Verban-

des Katja Kruse und Sebastian Tenbergen an

der Veranstaltung mit. Moderiert wurde die

Fachtagung vom stellvertretenden Vorsit-

zenden des bvkm, Heinrich Fehling.

Der Vortrag zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
von Müller-Fehling bildete den Auftakt der Tagung. Seit
2007 bemüht sich die Konferenz der Arbeits- und Sozialmi-
nister (ASMK) um eine Reform der Eingliederungshilfe. Prä-
gendes Element ist die Personenzentrierung, das heißt die
konsequente Anbindung der Leistung  an die Person und
ihren Bedarf,und zwar unabhängig  vom Ort,an dem die Lei-
stung erbracht wird.

Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe

Erwartungsgemäß hat die 87. ASMK
im November 2010 in Wiesbaden be-
schlossen, den Beratungsprozesses
zur Weiterentwicklung der Einglie-
derungshilfe fortzusetzen und den
Bund aufgefordert, in Abstimmung
mit den Ländern einen Arbeitsent-
wurf für ein Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Eingliederungshilfe
vorzulegen. Der Entwurf soll so rechtzeitig vorliegen, dass
das Reformvorhaben noch in der laufenden Legislaturperi-
ode abgeschlossen werden kann. Ziele des Gesetzesvorha-
bens sind
● die Entwicklung einer personenzentrierten Teilhabeleis-

tung, die die individuellen Bedarfe berücksichtigt und
das Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Behin-
derung achtet,

● die Entwicklung eines durchgängigen und flexiblen Hil-
fesystems,

● die Schaffung von Beschäftigungsalternativen zur Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM) und

● die Kostenneutralität sowie die angemessene finanzielle
Beteiligung des Bundes.

Probleme bei der Hilfsmit-
telversorgung

In dem Vortrag von Kruse ging es um
Probleme bei der Hilfsmittelversor-
gung,wobei der Fokus auf die Versor-
gung mit Inkontinenzhilfen gerich-
tet wurde. Seit 2007 ist in diesem Be-
reich eine Verschlechterung der Ver-
sorgungssituation zu beobachten.
Erläutert wurde der rechtliche Hin-
tergrund hierfür (siehe dazu im Einzelnen den Beitrag in die-
ser Ausgabe von bvkm.aktuell „Müssen Versicherte im Mo-
nat 89 Euro für Windeln dazu bezahlen?“). Kruse stellte klar,
dass Versicherte für Windeln in der medizinisch erforderli-
chen Qualität und Menge maximal 10 Euro im Monat dazu
bezahlen müssen.

18 werden mit Behinde-
rung

„18 werden mit Behinderung – Was
ändert sich bei Volljährigkeit?“ war
der Titel von Tenbergens Vortrag.
Vorgestellt wurde die neue gleichna-
mige Broschüre des bvkm, die unter
www.bvkm.de kostenlos herunter-



geladen werden kann.Eingegangen wurde unter anderem
auf die Themen rechtliche Betreuung und Kindergeld.Ten-
bergen erläuterte außerdem, ob erwachsene Menschen
mit Behinderung über ihre Eltern weiterhin krankenversi-
chert bleiben und ob sie Anspruch auf  Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ha-
ben.

Heilmittel-Richtlinie

Am Nachmittag stellte Müller-Fehling die wesentlichen
Inhalte der neuen Heilmittel-Richtlinie vor. Die Richtlinie,
die am 1. Juli 2011 in Kraft getreten ist,regelt,unter welchen
Voraussetzungen Heilmittel, also Ergo- und Pysiotherapie
sowie Massagen und Logopädie, vom Arzt verordnet wer-
den dürfen. Neu ist, dass Menschen mit dauerhaften
schweren Behinderungen jetzt ohne erneute Überprü-
fung des Behandlungsbedarfs eine langfristige Genehmi-
gung von Heilmittelbehandlungen von ihrer gesetzlichen
Krankenkasse bekommen können. Die bisherige Regelung
sah vor, dass auch bei wiederholten langfristig notwendi-
gen Verordnungen immer wieder eine besondere ärztliche
Begründung mit prognostischer Einschätzung des Ge-
sundheitszustandes eingeholt werden musste. Die lang-
fristige Genehmigung soll nun mindestens ein Jahr lang
gelten.
Darüber hinaus ist für Kinder und Jugendliche mit einer
besonders schweren und langfristigen funktionellen und
strukturellen Schädigung und Beeinträchtigung der Akti-
vitäten jetzt auch ohne Verordnung eines Hausbesuchs ei-
ne Heilmittelbehandlung im Kindergarten, in der Schule
oder in einer Tageseinrichtung möglich.Hiermit soll der Le-
benswirklichkeit behinderter Kinder, Jugendlicher und de-
ren Eltern Rechnung getragen werden, denen es bei ganz-
tägiger Unterbringung in einer Tageseinrichtung nur
schwer möglich ist, eine Heilmittelpraxis aufzusuchen.

Neuregelungen im Sozialgesetzbuch XII

Tenbergen erläuterte in seinem zweiten Vortrag die Neu-
regelungen im Sozialgesetzbuch (SGB) XII. Durch das rück-
wirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene „Gesetz zur
Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des
Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ haben

sich insbesondere bei der Grund-
sicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung einige  Verän-
derungen ergeben. Dies betrifft
vor allem die Höhe des Regelsat-
zes.

Die Höhe des Regelsatzes richtet
sich jetzt danach, welcher soge-
nannten Regelbedarfsstufe der
Leistungsberechtigte angehört.
Den Regelsatz der Regelbedarfs-
stufe 1 in Höhe von 364 Euro er-
halten alleinstehende erwach-
sene Personen, die einen eigenen Haushalt führen. Den
Regelsatz in Höhe von 291 Euro nach der Regelbedarfsstu-
fe 3 erhalten erwachsene Leistungsberechtigte, die weder
einen eigenen Haushalt führen, noch als Ehegatte oder in
eheähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haus-
halt führen. Menschen mit Behinderung, die im Haushalt
ihrer Eltern leben, steht nach der neuen Rechtslage somit
der Regelsatz der Regelbedarfsstufe 3 zu. Für sie hat sich
somit seit Jahresbeginn die Einkommenssituation ver-
schlechtert. Bis zum 31. Dezember 2010 erhielt diese Per-
sonengruppe nämlich aufgrund der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts den sogenannten Regelsatz eines
Haushaltsvorstands (seinerzeit 359 Euro im Monat).

Im Ergebnis besteht nun auch eine Ungleichbehandlung
gegenüber erwerbsfähigen Menschen, die arbeitslos sind,
das 25. Lebensjahr vollendet haben und im Haushalt der
Eltern leben. Denn diese erhalten nach dem Sozialgesetz-
buch II (auch „HARTZ IV“ genannt) einen monatlichen Re-
gelbedarf von 364 Euro. Inwieweit es gerechtfertigt ist,
dass die eine Personengruppe 73 Euro mehr im Monat er-
hält als die andere,wird künftig durch die Sozialgerichte zu
klären sein. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ha-
ben Bund und Länder außerdem angekündigt,dass der Re-
gelsatz für die Regelbedarfsstufe 3 künftig mit dem Ziel
überprüft wird,Menschen mit Behinderung ab dem 25.Le-
bensjahr den vollen Regelsatz, also den Regelsatz der Re-
gelbedarfsstufe 1 zu ermöglichen.

Bis es zu einer entsprechenden Klärung durch den Gesetz-
geber oder die Rechtsprechung kommt, empfiehlt es sich,
gegen Bescheide der Sozialämter, die über 25-jährigen
Menschen mit Behinderung einen Regelsatz in Höhe von
291 Euro bewilligen, Widerspruch einzulegen. So sichern
sich Betroffene eine Nachzahlung für den Fall, dass die Re-
gelbedarfsstufe 3 aufgehoben wird. Unter www.bvkm.de
gibt es hierzu eine Argumentationshilfe. Weitere Neure-
gelung werden im aktuellen Grundsicherungsmerkblatt
des bvkm dargestellt.
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Abzweigung von Kindergeld

Zum Abschluss ging Kruse in ihrem zweiten Vortrag auf die
Abzweigung von Kindergeld ein. Dieses Thema beschäftigt
den bvkm bereits seit Mitte 2009.Es ist aber immer noch ak-
tuell und sorgt bei den betroffenen Eltern für erheblichen
Unmut. Konkret geht es darum, dass Sozialämter unter Be-
rufung auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs bei
den Familienkassen die Abzweigung des Kindergeldes be-
antragen. Betroffen von diesen Anträgen sind Eltern,die mit
ihren erwachsenen zum Teil schwerstmehrfachbehinder-
ten Kindern in einem Haushalt leben. Die Kinder beziehen
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung nach dem SGB XII. Um die Abzweigung des Kin-
dergeldes abzuwenden, sind die Eltern gehalten, die Auf-
wendungen, die sie für ihre Kinder haben, im Einzelnen ge-
genüber der Familienkasse aufzuführen und zu belegen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vertritt zu
dieser Verwaltungspraxis der Sozialämter die Auffassung,
dass der Gesetzgeber mit den beiden sozialhilferechtlichen
Vorschriften der §§ 43 Absatz 2 und 94 Absatz 2 SGB XII die
deutliche Wertentscheidung getroffen habe, dass die Her-
anziehung von Eltern zu den Aufwendungen des Sozialhil-
feträgers für Leistungen an volljährige behinderte Kinder im
Regelfall auf 31 Euro begrenzt bleiben solle. An diese Wer-
tentscheidung des Gesetzgebers seien die Sozialämter ge-
bunden. Sie seien deshalb gehalten, in jedem Einzelfall zu
prüfen, ob ein eventueller Antrag auf Abzweigung des Kin-
dergeldes mit dieser Wertentscheidung in Übereinstim-
mung stehe.Gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht das
Ministerium deshalb nicht. Es hat aber Anfang des Jahres
angekündigt, in gezielten Gesprächen mit den zuständigen
Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene auf
eine Beibehaltung der alten Verwaltungspraxis hinzuwir-
ken. Auf der Internetseite www.bvkm.de gibt es eine „Argu-
mentationshilfe gegen die Abzweigung von Kindergeld“
zum kostenlosen Herunterladen.

Fortsetzung folgt …

Aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmer/innen soll
es in der zweiten Jahreshälfte eine weitere verbandsinterne
Fachtagung zu aktuellen sozialpolitischen Themen geben.
Der  Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Katja Kruse

Sparvorschläge zu Lasten
behinderter Menschen werden
vorerst nicht umgesetzt
Gemeindefinanzkommission schließt Arbeit ab

Am 15. Juni 2011 trat die Gemeindefinanz-

kommission unter dem Vorsitz von Bundesfi-

nanzminister Dr. Wolfgang Schäuble zu ihrer

abschließenden Sitzung zusammen. Es wur-

den die Ergebnisse der drei von der Gemein-

definanzkommission eingesetzten Arbeits-

gruppen „Standards“, „Rechtsetzung“ und

„Kommunalsteuern“ beraten. Ziel dieser

Arbeitsgruppen war es, Sparvorschläge zur

Entlastung der kreisfreien Städte und

Gemeinden vorzulegen.

Hinsichtlich der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen hatte die Arbeitsgruppe „Standards“ in ihrem Zwi-
schenbericht eine Vielzahl von Sparmaßnahmen vorge-
schlagen, darunter zum Beispiel die Einschränkung des
Wunsch- und Wahlrechts sowie die Erweiterung des Unter-
haltsrückgriffs bei Eltern vollstationär betreuter Kinder (sie-
he zu den Sparvorschlägen im Einzelnen den Bericht „Spar-
vorschläge zu Lasten behinderter Menschen“ in Ausgabe
5/2010 von bvkm.aktuell). Über die betreffenden Vorschläge
wurde laut Abschlussbericht der Gemeindefinanzkommis-
sion vom 30. Juni 2011 noch nicht entschieden, weil sie im
Rahmen der Beratungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe erörtert
werden.
Einvernehmlich von den Mitgliedern der Kommission be-
grüßt wurde die Bereitschaft des Bundes, seine bisherige
Beteiligung an den kommunalen Aufwendungen für die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung maß-
geblich zu erhöhen. Die Ausgabenerstattung des Bundes
von derzeit 15 % soll im Jahr 2012 auf 45 %, im Jahr 2013 auf
75 % und ab dem Jahr 2014 auf 100 % schrittweise angeho-
ben werden. Die Maßnahme ist für die Kommunen von
großer Bedeutung, denn sie werden dadurch ab dem Jahr
2014 um mehr als 4 Milliarden Euro entlastet.
Einvernehmen bestand auch darüber, dass allein durch die
Diskussion über durch Bundesrecht gesetzte und die Kom-
munen belastende Standards,zukünftig eine größere Sensi-
bilität gegenüber derartigen Kostenfolgen zu erwarten ist.
Die Erörterung von Standards wird somit nach Auffassung
der Kommissionsmitglieder nachhaltig wirken.

Katja Kruse

Gibt es ein Thema, das Sie brennend interes-
siert und das wir in der Fachtagung aufgrei-
fen sollen? Dann schreiben Sie uns bitte eine
E-Mail an katja.kruse@bvkm.de 



Landjugend in Schortens 
erhält ihre Aufgabe
Der Verein Lebensweisen, der sich das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinde-

rungen zur Aufgabe gemacht hat, ist berkannt für seine unkonventionellen Ideen...

Die Lebensweisen haben gemeinsam mit der „Aktion Mensch“ einen Kreativ-Wettbewerb ausgerufen für den Bau von
neun Verweilstationen entlang der knapp einen Kilometer langen Schotterstrecke von Glarum nach Barkel. Der kurvenrei-
che Weg soll mehr sein als nur ein Anfahrtsweg zu Wohnprojekt und Werkstatt. Der Verein möchte ihn mit Verweilstatio-
nen zu einer so genannten “Langsamstraße” gestalten. „Die Straße ist die Verbindung zu unseren Nachbarn und dem Le-
ben in Schortens“,erklärte Margret Finkenstädt von den Lebensweisen bei der Vorstellung des Projekts. Es sind Künstler,Ar-
chitekten und Privatpersonen aufgerufen, sich zu beteiligen.
Nachdem die Gartengruppe der GPS am Straßenrand schon Bäume gepflanzt hat, sollen nun die etwa vier mal vier Meter
großen Verweilstationen geschaffen werden.Wie die erste entstanden ist, erfahren Sie in der folgenden Geschichte...

1. Zahlreiche Jugendliche aus Schortens haben sich für die
72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend an-
gemeldet. Gespannt warten sie auf ihren “Agenten”, der
die Aufgabe – eingerahmt in ein kleines Schauspiel – über-
bringt.

2. Schließlich hat das Warten ein Ende und der geheimnis-
volle Unbekannte kommt mit einem Unimog vorgefahren.

3. Die “Security” verlässt zuerst den Wagen, um zu 
schauen, ob alles für die Übergabe bereit ist.

4. Kurz abgecheckt: Schortens ist bereit für die Aufga
be!
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5. Vorher wird jedoch noch ein Pokertisch aufgebaut, an
dem alles in trockene Tücher gebracht werden soll.

6. Dann betritt endlich der geheimnisvolle “Agent” mit sei-
ner hübschen Begleitung Schortenser Boden.

7. Vor der Verkündung spielt der “Agent” noch eine Runde
Memory mit Bürgermeister Gerhard Böhling (parteilos). Ist
das vielleicht schon der entscheidende Hinweis?

8. Nun ist es raus: Die Landjugend in Schortens hat die 
Aufgabe, innerhalb von 72 Stunden ein wetterfestes 
“Outdoor-Memory” zu bauen.

9.Am nächsten Morgen wird bei einem Frühstück in der
“Kommandozentrale” das weitere Vorgehen bespro-
chen.

10. Der Platz für das Memory wird ausgewählt ...
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11. ... und wenig später ist der Bagger da.

12. Die betonierte Fläche ist schon geschafft. Jetzt stellt die
Landjugend noch ein Regal für die selbstgetöpferten Me-
mory-Tafeln auf.

13. Pflanzen sollen das Memory-Feld umranden.

14. Endlich. Nach 72 Stunden hat die Landjugend ihre Auf-
gabe erledigt.

15. Eine Bank lädt zum Verweilen am Spielfeldrand ein.

16. Und auch die selbstgetöpferten Tafeln sind gut im 
Regal verstaut.

17. Schortens staunt und feiert. Man ist stolz auf die 
Landjugend, die das Outdoor-Memory in nur 
72 Stunden gebaut hat.

Die Bilderstecke finden Sie auch im Internet unter
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/oldenburg/land-
jugend119.html

Möchten Sie auch eine Aktion in bvkm.aktuell
vorstellen? Mailen Sie uns! (anne.ott@bvkm.de)



“Behinderung ist ein Teil der

menschlichen Vielfalt und alle

zusammen sind eine bunte

Mischung, in der jeder etwas

Besonderes ist und kann!“ Mit die-

sen einfachen und authentischen

Worten beschrieb Herr Jürgen Frie-

drich (Behindertenbeauftragter in Charlot-

tenburg -Wilmersdorf) u. a. das Besondere

an der UN-Konvention.

Die Veranstaltung des Unternehmensverbundes Lebens-
wege am 6. Mai 2011 in der Landesvertretung Schleswig-
Holstein war eine Aktion im Rahmen des Europäischen Pro-
testtages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung.

Die Vortragenden Nicole Thomas (Nueva-Auszubildende)
und Carsten Krüger (Geschäftsführer im Unternehmens-
verbund Lebenswege) kombiniert mit dem Improvisati-
onstheaters „frei.wild“ haben diese Veranstaltung zu einem
besonderen Erlebnis gemacht.
Nach Impulsen und Stichworten aus dem Publikum spie-
gelte das Impro-Theater auf emotional berührende Art und
Weise verschiedene Situationen der Alltagswelt von Men-
schen mit Behinderung wider.

Die Inhalte der UN-Konvention wurden von Carsten Krüger
und Nicole Thomas in leichter Sprache dargeboten und Ge-
bärdensprache übersetzt. Besondere Aufmerksamkeit er-
hielten die Themen: Barrierefreiheit, Information,Wohnen 

und Arbeit. In Form von Vorträgen, Beispielen und Intervie-
ws gelang es den beiden, eine ausgesprochen konzentrier-
te Stimmung zu erzeugen, die zu vielen Wortmeldungen,
Zustimmungen, aber auch Fragen anregte.

Alle Akteure gemeinsam schafften es, eine Aufbruchstim-
mung anzustoßen und zur Selbstbestimmung u. Selbstver-
tretung zu ermutigen.
Die musikalischen Einlagen des Theaters „frei.wild“ z. B. ein
Blues „Senkt die Bürgersteige…“  und ein Rocksong „Legt die
Rampen an…“ sorgten für einen hohen Unterhaltungs- und
Erinnerungswert.

Wir danken der Aktion Mensch für die Unterstützung die-
ser gelungenen Veranstaltung – entsprechend dem Motto:
„Inklusion beginnt im Kopf“ ... und bei jedem selbst!!

Haben Sie Fragen?
Unternehmensverbund Lebenswege, Berlin
Tel.: 030 – 446 872 -0
info@lebenswege-berlin.de
www.lebenswege-berlin.de
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Bühne frei für die Rechte von 
Menschen mit Behinderung 
Die UN-Behindertenrechtskonvention
Verstehen – Begreifen – Erleben
Aktion am 6. Mai 2011
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„Miteinander gestalten“
Nutzen Sie die Fördermöglichkei-
ten der Aktion Mensch!
Bereits im letzten bvkm-aktuell hatten wir Sie über die
neuen Fördermöglichkeiten der Aktion Mensch im Bereich
„Inklusion“ und der Förderaktion „Miteinander gestalten“
informiert. Bislang sind diese Fördermöglichkeiten nur
von wenigen Mitgliedsorganisationen des bvkm genutzt
worden. Daher stellen wir Ihnen die Möglichkeiten noch
einmal vor:

Förderaktion „Miteinander gestalten“
Gerade die Förderaktion „Miteinander gestalten“ bietet
auch kleinen Vereinen die Möglichkeit ohne den Einsatz
von Eigenmitteln ein Projekt oder eine Aktivität in den
Themenbereichen „Gemeinsam aktiv“ oder „Kinder und
Jugend aktiv“ durchzuführen und dafür einen Zuschuss
von bis zu EUR 4.000 bei der Aktion Mensch zu beantra-
gen.

In dem Themenbereich „Gemeinsam aktiv“ geht es um In-
klusion. Hier werden Projekte berücksichtigt, in denen
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam agie-
ren und das selbstverständliche Miteinander lebendig
wird. Gefördert werden zum Beispiel Aktionen und Initia-
tiven rund um das Thema Barrierefreiheit, Projekte in Kul-
tur und Freizeit oder sonstige öffentlichkeitswirksame Ak-
tionen.

Im Themenbereich „Kinder und Jugend aktiv“ können Kin-
der und Jugendliche selbst aktiv werden. Gefördert wer-
den u.a.Projekte zur Partizipation und aktiver Teilhabe von
Kindern und Jugendlichen oder auch Projekte zur Bildung
und sozialem Lernen.

Für beide Themenbereiche gilt: Die Förderhöchstgrenze
für ein Projekt der Förderaktion beträgt 4.000 EUR, die
maximale Projektlaufzeig ein Jahr. Grundsätzlich kann ein
Antragsteller nur einen Antrag pro Förderjahr stellen. Die
Aktion gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2013.

Das Förderprogramm „Miteinander gestalten“ kann auch
genutzt werden,um größere und umfassende Aktivitäten
im Förderbereich „Inklusion“ vorzubereiten.

Förderprogramm Inklusion
Die Aktion Mensch fördert im Rahmen des zeitlich befri-
steten Förderprogramms „Inklusion“ Projekte und Initiati-
ven, die vor Ort unterschiedliche Akteure aus allen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens (u.a. aus Sozialwesen,
Wirtschaft, Kultur, Öffentlichen Institutionen) vernetzen.

Dadurch soll das Miteinander von Menschen mit und oh-
ne Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechtskon-
vention ermöglicht und damit die Umsetzung von Inklu-
sion im Alltag begünstigt werden.

Ziel des Förderprogramms ist die Schaffung von Vernet-
zungsstrukturen. Die Handlungsfelder sind Arbeit, Bil-
dung, Freizeit,Wohnen und Barrierefreiheit. Innerhalb des
Förderprogramms wird zwischen den Vorlauf- und Pla-
nungsaktivitäten und den eigentlichen Inklusionsprojek-
ten unterschieden.

Vorlauf- und Planungsaktivitäten
Im Jahr 2011 werden ausschließlich Vorlauf- und Pla-
nungsaktivitäten mit Zuschüssen von bis zu 15.000 EUR
gefördert. Diese dienen der Vorbereitung eines Inklu-
sionsprojektes. Ziele sind, die passenden Partner zu fin-
den, das Interesse für Inklusion vor Ort zu wecken und
Wissen auszutauschen. Darüber hinaus geht es um die
Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptes und die Vor-
bereitung eines Kooperationsvertrages zur lokalen Um-
setzung von Inklusion.

Fördervoraussetzungen für die Vorlauf- und Planungsakti-
vitäten sind die Beteiligung von Menschen mit Behinde-
rung an Planung,Durchführung und Auswertung,die Bar-
rierrefreiheit hinsichtlich der baulichen, sprachlichen und
medialen Zugänglichkeit und eine Dokumentation der
Veranstaltung. Vorlauf- und Planungsaktivitäten können
über einen Zeitraum von maximal 12 Monaten bezu-
schusst werden.

Inklusionsprojekte ab 2012
Das Förderprogramm Inklusion hat das Ziel, nachhaltige
Vernetzungsstrukturen zu schaffen. Die Zusammenarbeit
von Organisationen, die aus der Behindertenhilfe kom-
men und Initiativen z.B. aus dem Sozialwesen, Wirtschaft
oder Sport,die bislang in diesem Bereich nicht tätig waren
oder sind, ist eine wesentliche Voraussetzung für die För-
derung eines Inklusionsprojektes durch die Aktion
Mensch. Freie gemeinnützige Organisationen können für
diese bis zu dreijährigen Projekte ab dem 1. Januar 2012
Anträge stellen. Hierfür stehen pro Projekt Zuschüsse von
bis zum 250.000 EUR zur Verfügung.

Achtung! Sowohl für Vorlauf- und Planungsaktivitäten als
auch für das Inklusionsprogramm gilt:
Die Vorhaben dürfen erst nach Bewilligung begonnen
werden. Die Anträge sollten daher mindestens drei Mo-
nate vor dem geplanten Start der Vorlauf- und Planungs-
aktivitäten gestellt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstel-
le des bvkm. Ihr/e Ansprechpartner/in:
Norbert Müller-Fehling,Tel. (02 11)6 40 04-11
Heide Adam-Blaneck,Tel. (02 11)6 40 04-16
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08.06.2011/Mitteilung Büro Hubert Hüppe

Tagung zeigt Handlungsbedarf
bei Arznei- und Heilmittelversor-
gung von Menschen mit Behin-
derung
“Die Arznei- und Heilmittelversorgung von Menschen mit Be-
hinderung ist verbesserungsbedürftig”, so der Beauftragte
der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen,
Hubert Hüppe, anlässlich der (…) Fachtagung zur “Problema-
tik zwischen Arznei- und Heilmittelversorgung und ärztlichen
Verordnungen” im Berliner Kleisthaus. Menschen mit Behin-
derungen werden häufig von einem Arzt zum anderen ge-
schickt, bevor sie notwendige Heilmittel erhalten, berichteten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Dies sei zum einen darin be-
gründet, dass viele Vertragsärztinnen und Vertragsärzte be-
fürchteten, ihr Budget zu überschreiten, andererseits einige
aber auch die bürokratischen Hürden scheuten,um den ihnen
zustehenden Spielraum zugunsten von Menschen mit Behin-
derungen auszuschöpfen. “Von Teilnehmern benannte Ver-
schiebebahnhöfe zwischen Haus- und Fachärzten darf es
nicht geben. Ärzte müssen mehr informiert werden über ihre
Möglichkeiten und sie müssen diese Möglichkeiten zugun-
sten von Menschen mit Behinderungen stärker nutzen”, be-
tonte der Behindertenbeauftragte. Diese Handlungsspielräu-
me ergeben sich, wenn Ärztinnen und Ärzte erfolgreich soge-
nannte “Praxisbesonderheiten” geltend machen. Des Weite-
ren stellten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine sehr re-
striktive Bewilligungspraxis bei der Anerkennung dieser Pra-
xisbesonderheiten fest. Die Diskussionen auf der Tagung
machten deutlich, dass eine funktionierende, integrierte Ver-
sorgung bei Patientinnen und Patienten mit Behinderung,das
heißt eine fachübergreifende medizinische Versorgung etwa
von Ärzten, Fachärzten, Krankenhäusern,Vorsorge- und Reha-
bilitationskliniken, teilweise überhaupt nicht besteht. Insge-
samt forderten die Anwesenden eine größere Beteiligung von
Menschen mit Behinderung ein, etwa bei der Erarbeitung von
Änderungen am Heilmittelkatalog.Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss müsse in diesem Zusammenhang seine Aufgaben
und Beteiligungsmöglichkeiten bekannter machen, wie auf
der Fachtagung deutlich wurde.Nach der nunmehr vierten Ta-
gung zur Gesundheit für Menschen mit Behinderungen fin-
det die Tagungsreihe ihren Abschluss am 21. September 2011
im Marie-Elisabeth-Lüders Haus in Berlin. Hierbei gehe es vor
allem darum, die Gesundheitspolitiker des Deutschen Bun-
destages einzubeziehen und die Ergebnisse der Gesundheits-
tagungen vorzustellen, so Hubert Hüppe.

15. Juni 2011/Mitteilung Büro Hubert Hüppe

Behindertenbeauftragter Hubert
Hüppe: Nationaler Aktionsplan
der Bundesregierung muss jetzt
mit Leben erfüllt werden 
Der heute im Bundeskabinett beschlossene „Nationale Akti-
onsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention“ verdeutliche, dass der Weg in eine
inklusive Gesellschaft unumkehrbar ist, so der Beauftragte
der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen,
Hubert Hüppe. Der Behindertenbeauftragte begrüßte dabei,
dass die Bundesregierung im Aktionsplan ausdrücklich das
„aufwändige Wechselspiel von Exklusion (=ausgrenzen) und
Integration (=wieder hereinholen)“ behinderter Menschen
zugunsten von „Inklusion“ mit der UN-Behindertenrechts-
konvention für beendet erklärt. Noch in der offiziellen deut-
schen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sei
das Wort „Inklusion“ überhaupt nicht vorgekommen, so der
Behindertenbeauftragte.„Zum ersten Mal positioniert sich ei-
ne Bundesregierung so eindeutig für die inklusive Gesell-
schaft. Dies stärkt bestehende Bemühungen, weg von aus-
grenzenden Strukturen, wie dominierenden Sondereinrich-
tungen in Schule, Beruf und Wohnen, hin zu voller und wirk-
samer Teilhabe von Menschen mit Behinderungen mitten in
der Gesellschaft zu gelangen“, betonte Hubert Hüppe. Positiv
sei auch, dass die Bundesregierung im Aktionsplan Hand-
lungsbedarf in allen Lebensbereichen aufgrund der UN-Be-
hindertenrechtskonvention anerkennt,so der Behindertenbe-
auftragte.„Die Denkschrift der Bundesregierung aus der letz-
ten Legislaturperiode vermittelte noch den Eindruck, dass die
UN-Behindertenrechtskonvention eher etwas für Entwick-
lungsländer sei und die Konvention in Deutschland bereits
umgesetzt. Mit dem Aktionsplan ist diese Lesart überholt“,
betonte Hubert Hüppe. Zur Kritik im Vorfeld des Kabinettsbe-
schlusses, etwa von Verbändeseite, insbesondere am Maß-
nahmeteil des Aktionsplans, äußerte der Behindertenbeauf-
tragte:„Ich kann die Kritik nachvollziehen.Viele Menschen ha-
ben sich in der Erarbeitungsphase beteiligt und finden ihre
Forderungen nicht oder nicht so konkret wieder,wie von ihnen
vorgebracht. Auch mir gehen etliche Maßnahmen nicht weit
genug.“ Allerdings sei der Nationale Aktionsplan nach der
letzten Verbändeanhörung im Mai mit zusätzlichen Maßnah-
men ergänzt worden. Hierzu zähle etwa die Überprüfung des
sogenannten „Reha-Deckels“ bei Reha- und Teilhabeleistun-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung, die Verbesserung
bei der Elternassistenz in der Praxis sowie der Wegfall der „50-
km-Regelung“ bei der Nutzung des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs mit Beiblatt und Wertmarke zum Schwerbehin-
dertenausweis. Der Aktionsplan enthalte weitere konkrete
Punkte, so der Behindertenbeauftragte, etwa die Reform des
Werkstättenrechts, Verbesserungen bei der Komplexleistung
Frühförderung bis hin zur Lösung der Schnittstellenprobleme
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im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliede-
rungshilfe durch die sogenannte „Große Lösung im SGB
VIII“ und Initiativen zur Senkung der Arbeitslosigkeit und
Verbesserung der betrieblichen Ausbildungschancen be-
hinderter Menschen. „Letztendlich kommt es darauf an,
dass aus Prüfaufträgen und Ankündigungen Konsequen-
zen gezogen werden und die richtig formulierten Ziele
umgesetzt werden, etwa durch Gesetzesänderungen. Der
Aktionsplan ist nur Mittel zum Zweck,nicht schon die Um-
setzung selbst. Es sind noch viele weitere Schritte zur Um-
setzung der Konvention nötig, beispielsweise im Bereich
des Betreuungsrechts“, so Hubert Hüppe. Der Behinder-
tenbeauftragte verwies darauf, dass derzeit in vielen Be-
reichen die Ausgrenzung behinderter Menschen sogar
noch zunehme, was etwa an steigenden Schülerzahlen in
Förderschulen deutlich werde. „Länder und Kommunen
sind gefordert, sowohl inklusive frühkindliche Erziehung
in Kindertagesstätten als auch gemeinsamen Unterricht
in der Schule sicherzustellen“,betonte der Behindertenbe-
auftragte. Besonders begrüßenswert sei hierbei das deut-
liche Bekenntnis von Bundesministerin Dr. Ursula von der
Leyen für den inklusiven Unterricht, so Hubert Hüppe.
„Auch steigende Zahlen von Beschäftigten in Werkstätten
für behinderte Menschen und die immer noch hohe Ar-
beitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen sind be-
sorgniserregend und verdeutlichen Handlungsbedarf“,
betonte der Behindertenbeauftragte. Maßstab bei jedem
Gesetzentwurf und sonstigem Vorhaben bleibe außer-
dem die UN-Behindertenrechtskonvention, auch wenn
das Vorhaben im Aktionsplan nicht erwähnt wird. Und es
werde auch weiterhin Initiativen zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention geben, die sich aus aktuel-
len Anlässen ergeben oder aus sonstigen Gründen nicht in
den Aktionsplan einfließen konnten, betonte der Behin-
dertenbeauftragte. Hubert Hüppe verwies darauf, dass al-
le bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventi-
on mitmachen müssten, von Bund, Ländern, Kommunen,
Kirchen, Arbeitgebern und Gewerkschaften, Schulen,
Wohlfahrtsverbänden und sozialen Diensten bis hin zu
Vereinen vor Ort.

07.07.2011/Mitteilung Büro Hubert Hüppe

Hüppe kritisiert Regelung zur
Präimplantationsdiagnostik
„Die neue PID-Regelung wird zu einer massiven Auswei-
tung der Selektion menschlichen Lebens führen. Sie geht
davon aus, dass Embryonen aussortiert werden dürfen,
wenn bei mindestens einem Elternteil eine genetische
Disposition vorhanden ist und für deren Nachkommen ei-

ne hohe Wahrscheinlichkeit für eine „schwerwiegende
Erbkrankheit“ besteht.Wer glaubt,die neue Regelung wer-
de auf wenige Fälle zu beschränken sein,sollte sich die Ent-
wicklung bei der Pränataldiagnostik anschauen,die vor 40
Jahren für extreme Ausnahmefälle eingeführt wurde und
heute eine Regeluntersuchung geworden ist“, betonte der
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behin-
derter Menschen, Hubert Hüppe, anlässlich des heutigen
Beschlusses zur Präimplantationsdiagnostik im Deut-
schen Bundestag. Die Regelung sortiere nach lebensun-
wertem und lebenswertem menschlichen Leben. Es stehe
die Vermeidbarkeit von menschlichem Leben mit Krank-
heiten und Behinderungen im Vordergrund, kritisierte der
Behindertenbeauftragte. Er ist sich sicher, dass schon bald
auch der gesellschaftliche Druck auf Paare mit Behinde-
rung steigen werde, PID zu nutzen. „Spätestens mit der
UN-Behindertenrechtskonvention gehört die mit der Re-
gelung zum Ausdruck kommende diskriminierende Sicht-
weise eigentlich nicht mehr zum gesellschaftlich akzepta-
blen Bild von Menschen mit Behinderungen“, verdeutlich-
te Hubert Hüppe. Er hoffe, dass die Unterstützer der neu-
en Regelung, die ihre Entscheidung davon abhängig ge-
macht haben, dass sich PID auf wenige Fälle beschränken
lasse, den Mut haben, ihre Entscheidung zu korrigieren,
wenn sich – wie abzusehen – schon bald das Gegenteil
herausstellen wird, so der Behindertenbeauftragte.

Sammlung von Publikationen
in Leichter Sprache in der
Bibliothek des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte
Im Rahmen eines Projekts in der Bibliothek des Deutschen
Instituts für Menschenrechte wurden Publikationen in
Leichter Sprache erworben und in den Bestand eingear-
beitet.Dabei handelt es sich um gedruckte und Online-Pu-
blikationen, CD-ROMs, DVDs, Hörbücher und um Spiele.
Der Bestand wird kontinuierlich erweitert.
Ziel war es, den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer
Leserinnen und Leser entgegenzukommen und ein größe-
res Angebot an Medien in Leichter Sprache zu präsentie-
ren.
Die Sammlung umfasst Themenbereiche wie Rechte von
Menschen mit Behinderungen, Inklusive Bildung, Rechte
von Frauen und Gleichbehandlung.
Für eine barrierefreie Zugänglichkeit im Institut ist ge-
sorgt. Besucherinnen und Besuchern mit Behinderungen
steht ein Parkplatz vor dem Gebäude zur Verfügung, der
Fahrstuhl ist durchfahrbar, die Zugänge zum Institut ha-
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ben keine Schwellen, es gibt eine rollstuhlgerechte Toilet-
te, die Institutstür im 7. Stock öffnet sich automatisch
(nach außen) und in der Bibliothek gibt es einen PC-Ar-
beitsplatz für blinde und sehbehinderte Menschen. Der
Arbeitsplatz hat Zugang zum Internet und zu allen elek-
tronischen Angeboten der Bibliothek.
Die Veröffentlichungen in Leichter Sprache werden im Ein-
gangsbereich der Bibliothek in einem Regal präsentiert.
Auch gibt es eine Literaturliste in einfacher Sprache als
Word- und PDF-Datei. Des Weiteren können alle Titel im
Online-Katalog unter dem Schlagwort „Leichte Sprache“
gefunden werden.
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/biblio-
thek/medien-in-leichter-sprache.html
Wir möchten Sie und alle Interessierten herzlich dazu ein-
laden,die Bibliothek zu besuchen und die Bestände zu nut-
zen.
Deutsches Institut für Menschenrechte
German Institute for Human Rights
Bibliothek / Praktikantin
Zimmerstr. 26/27
10969 Berlin
Telefon 030 25 93 59 - 10
Telefax 030 25 93 59 - 59
E-Mail: Schaefer@institut-fuer-menschenrechte.de
www.institut-fuer-menschenrechte.de

Projektförderung im Bereich
Barrierefreiheit
Bis zum 12. August 2011 können beim BKB Bundeskompe-
tenzzentrum Barrierefreiheit e. V. noch Ideen zur Projekt-
förderung im Bereich Barrierefreiheit für das Jahr 2012 ein-
gereicht werden.
Projekte, die das BKB fördert, müssen insbesondere fol-
genden Kriterien genügen. Sie müssen 
- das Thema Barrierefreiheit betreffen,
- behinderungsübergreifend oder essenziell für eine Be-
hinderungsgruppe sein;
- eine bundesweite Relevanz oder eine große Signal- oder
Breitenwirkung haben,
- im Kalenderjahr 2012 realisierbar sein.
Die Projekte sollen das Thema möglichst konkret beschrei-
ben und eine Größenordnung der erforderlichen finanziel-
len Mittel nachvollziehbar angeben. Gerne beraten wir Sie
bei allen auftretenden Fragen, insbesondere der Formulie-
rung, der Weiterentwicklung oder der Kalkulation von Pro-
jektvorschlägen.
Kontakt:
BKB - Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit e. V.

Dr. Roland Zimmermann (Projektbegleitung)
Marienstraße 30
10117 Berlin
Telefon: 0 30 / 3 00 23 10 - 34
Telefax: 0 30 / 3 00 23 10 - 11
Email: zimmermann@barrierefreiheit.de
WEB: www.barrierefreiheit.de

Kriterienkatalog Barrierefrei-
heit für Menschen mit kogniti-
ven Einschränkungen
Ein Projekt des BKB Bundeskompetenzzentrum
Barrierefreiheit e. V .
Projektidee und -ausführung: Bundesvereinigung Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. und
Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe für
Menschen mit Behinderung e. V. Den neuen „Kriterienka-
talog zur Barrierefreiheit für Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen“ können Sie bei der Bundesvereinigung Le-
benshilfe anfordern. Er steht auch direkt zum Herunterla-
den unter www.lebenshilfe.de bereit.

„Menschen – das Abenteuer”:
Tour durch die österreichischen
Alpen
Für fünf Wochen ändert die ZDF-Sendereihe “Menschen-
das Magazin” seinen Titel. Ab dem 6. August wird aus
“Menschen-das Magazin” dann “Menschen-das Abenteu-
er”, und das jeweils samstags um 17:45 h. Im Mittelpunkt
stehen insgesamt fünf junge Frauen und Männer auf ei-
ner Tour durch die österreichischen Alpen. Alle Teilnehmer
haben unterschiedliche körperliche Einschränkungen.
Noch immer ist das Vorurteil weit verbreitet, dass sie we-
niger leisten können als andere. Wie soll etwa eine Blinde
einen Gletscher überqueren? Wie ein Rollstuhlfahrer einen
Berg besteigen? Unmöglich? Diese ZDF-Reihe zeigt, dass
das geht. Zeigt, was Menschen imstande sind zu leisten.
Die Redaktion “Menschen-das Magazin” stellt in seinen
fünf Sommer-Reportagen einmal mehr Leute in den Fokus,
die anders sind und für die es noch viele Barrieren im All-
tag gibt.
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Deutscher Kinder- und Jugend-
hilfepreises 2012 
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
hat den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis in der Ka-
tegorie Praxispreis der Kinder- und Jugendhilfe zum Thema
„Gemeinsam leben und lernen – Inklusion als Perspektive in
der Kinder- und Jugendhilfe“ ausgeschrieben.
Im Rahmen der Ausschreibung des Praxispreises 2012 wer-
den Träger gesucht, die mit ihrer Arbeit aufzeigen, wie das
Thema Inklusion in den pädagogischen Alltag integriert
wurde. Dargestellt werden soll in den einzureichenden Ar-
beiten: welche Maßnahmen ergriffen wurden, Hindernisse
für Teilhabe abzubauen und die Anerkennung der Vielfalt
als Grundlage des pädagogischen Handelns zu etablieren;
welcher diesbezügliche Qualitätsmaßstab für die Organisa-
tionsentwicklung der Einrichtung zugrunde liegt und wie
der Inklusionsgedanke in der praktischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen zum Ausdruck kommt. Ausgezeich-
net werden sollen Arbeiten, die zu dem jeweils ausge-
schriebenen Thema innovative Modelle, Konzepte bzw.
Strategien der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe beschrei-
ben und dieser neue Impulse geben sowie zu ihrer Weiter-
entwicklung beitragen. Der Praxispreis ist mit 4.000 Euro
dotiert und wird von den Obersten Jugend- und Familien-
behörden der Länder gestiftet.
Die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter 
www.agj.de/jugendhilfepreis

Aktion Mensch:„Protesttag 5.
Mai 2011 so erfolgreich wie nie”
Mehrheit der Deutschen befürwortet gleichbe-
rechtigte Teilhabe Aller
Die Beteiligung an den bundesweiten Veranstaltungen
rund um den Europäischen Protesttag am 5. Mai war in die-
sem Jahr so groß wie nie zuvor. Diese positive Bilanz zieht
die Aktion Mensch, die auch in diesem Jahr die Veranstalter
mit finanziellen Mitteln und Materialien unterstützte.„Der
diesjährige Protesttag war ein voller Erfolg.Die Aktionen vor
Ort rücken das Thema Gleichstellung auf vielfältige Art wei-
ter in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion.
Dies haben wir auch in diesem Jahr sehr gerne mitgetra-
gen”, so Martin Georgi, Vorstand der Aktion Mensch.

Auf rund 440 Protestveranstaltungen forderten die Bürger
bundesweit die selbstverständliche und gleichberechtigte
Teilhabe aller Menschen. Gemäß dem Motto “Inklusion be-
ginnt im Kopf” traten sie dafür ein, die UN-Behinderten-

rechtskonvention endlich umzusetzen. Allein in Berlin mar-
schierten über 1.000 Menschen vom Brandenburger Tor
zum Bundeskanzleramt. In Dresden nahmen mehrere hun-
dert Menschen mit und ohne Behinderung an der „Parade
der Vielfalt” teil.

Obwohl seit März 2009 in Deutschland gesetzlich veran-
kert, geht die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention in den Lebensbereichen Arbeit, Bildung, Barriere-
freiheit,Wohnen und Freizeit nur schleppend voran.Auf die-
sen Zustand machten auch die zum Teil provokanten The-
sen aufmerksam, die vielerorts für rege Diskussionen sorg-
ten: „Für Menschen mit Behinderung wird im Heim am be-
sten gesorgt” und „Menschen mit Behinderung arbeiten
am besten in Behindertenwerkstätten”waren Sätze, die ge-
zielt zur Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion ein-
luden.

Dabei befürwortet die Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung die gesellschaftliche Gleichstellung aller Menschen.
Das belegt eine repräsentative und von der Aktion Mensch
beauftragte Umfrage des Online-Panel-Anbieters respondi,
die zeitgleich zum 5. Mai stattfand. Laut dieser Erhebung
sind die Barrieren, auf die behinderte Menschen in ihrem
Alltag stoßen, uns Deutschen durchaus bewusst. 84,2 Pro-
zent aller Befragten erkennen, dass Menschen mit Behin-
derung keinen barrierefreien Zugang zu allen Bussen und
Bahnen haben; 76 Prozent meinen, dass vielen Menschen
mit Behinderung der Zugang zu Freizeitangeboten verstellt
ist. Fast drei Viertel aller Deutschen halten die selbstver-
ständliche Gleichstellung aller Menschen für dringend ge-
boten und meinen, dass weder ein Heim noch Behinder-
tenwerkstätten die besten Lebens- oder Arbeitsplätze bie-
ten.

Einzig im Bereich Bildung ist der Inklusionsgedanke noch
nicht richtig angekommen: Nur 51 Prozent der Befragten
stimmten der These zu, nach der „behinderte Schüler das
Lern-Tempo von Schülern ohne Behinderung nicht beein-
flussen”. Insgesamt wurden 1.300 Menschen zu den fünf
Thesen befragt. Martin Georgi:„Die Ergebnisse zeigen, dass
in der Gesellschaft ein Grundverständnis der Probleme von
Menschen mit Behinderung besteht, aber auch, dass noch
viel Arbeit vor uns liegt, bis eine gleichberechtigte Teilhabe
Aller erreicht ist.”

Weitere Informationen rund um den 5. Mai gibt es auf
www.aktion-mensch.de/5mai und der Facebook-Seite der
Aktion Mensch unter www.facebook.com/aktion.mensch.
Alle Grafiken zur Veranschaulichung der Umfrageergebnis-
se sind unter www.aktion-mensch.de/presse abrufbar.
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Für mehr Transparenz:
„Zentrum Reha-Nachsorge“ 
Lübecker Wissenschaftler sammeln Nachsorge-
angebote für www.nachderReha.de    
Reha-Nachsorge gilt als wichtige Ergänzung, um Behand-
lungserfolge im Alltag zu verankern. So werden zum Bei-
spiel Auffrischungstage in der Klinik, zahlreiche ambulante
Programme, Nachsorgetelefonate, Internet-Chats oder
webbasierte Trainings für Zuhause angeboten. Um die breit
gestreuten Aktivitäten übersichtlicher und damit allgemein
besser zugänglich zu machen, fördert die Deutsche Renten-
versicherung Bund jetzt eine Datenbank im Internet,das vir-
tuelle „Zentrum Reha-Nachsorge“.
„Das ‚Zentrum Reha-Nachsorge’soll die passgenaue,patien-
tenorientierte Auswahl nachsorgender Strategien unter-
stützen“, erläuterten kürzlich Wissenschaftler vom Institut
für Sozialmedizin am Universitätsklinikum in Lübeck,wo die
Nachsorgeangebote gesammelt, bewertet und für das Por-
tal  www.nachderReha.de aufbereitet werden. Patienten
sollen hier leichter wohnortnahe Ansprechpartner und Lei-
stungsträger finden. Diese Seiten werden barrierefrei und
nach Empfehlungen der Aktion Mensch („einfach für alle“)
gestaltet.
Einbezogen werden auch Angebote, „die von Krankenkas-
sen, Selbsthilfegruppen und anderen Einrichtungen ent-
wickelt wurden und sich als Nachsorgeprogramme eignen
könnten, auch wenn sie nicht unmittelbar für diesen Zweck
entstanden sind“, so die Initiatoren (Hinweise an: Zentrum-
Nachsorge@uk-sh.de). Weitere Informationen bietet das
Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung:
www.forschung.deutsche-rentenversicherung.de > 20. Re-
hawissenschaftliches Kolloquium > Präsentionen S.
Schramm / Tagungsband S. 43-45. (lvm)

NAKOS baut Internetseite für
junge Selbsthilfe aus 
Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anre-
gung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
baut ihre Internetseite für junge Selbsthilfe aus. Das Portal
http://www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de
informiert in junger Sprache über Selbsthilfe und zeigt Bei-
spiele und Zugänge zu jungem Selbsthilfeengagement auf.
Wir möchten herzlich dazu einladen,Aktivitäten für und von
jungen Menschen auf unserer Internetseite vorzustellen.
Dafür haben wir eine Pinnwand eingerichtet. Unter:
http://www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-
gedacht.de/pinnwand können Sie zum Beispiel auf geplan-

te Veranstaltungen für junge Betroffene aufmerksam ma-
chen oder neue Gruppengründungen ankündigen.
So erfahren junge Menschen, die bislang wenig Kontakt zur
Selbsthilfe hatten,wie hilfreich der Austausch mit Gleichbe-
troffenen bei Krankheit und in anderen schwierigen Lebens-
situationen ist. Anderen Selbsthilfevereinigungen dient die
Pinnwand als Anregung dafür, wie vielfältig, bunt und span-
nend junges Selbsthilfeengagement gelebt werden kann.
Auch können Sie die Arbeit Ihrer Selbsthilfevereinigung so
weiter bekannt machen und anderen als Vorbild dienen.
Welche Art Meldungen sollen auf der Pinnwand erschei-
nen? Zum Beispiel Hinweise auf Sommercamps,Arbeitskrei-
se junger Betroffener oder auf Internetforen. Vielleicht ha-
ben Sie aber auch noch andere Ideen? Bitte wenden Sie sich
mit diesen an Miriam Walther oder Ruth Pons; E-Mail: jun-
geseite@nakos.de,Tel: 030 - 310189-79.
Lassen Sie uns gemeinsam zum Mit- und Nachmachen an-
regen – damit noch mehr junge Menschen vom Wert ge-
meinschaftlicher Selbsthilfe erfahren.

NAKOS
Nationale Kontakt- und Informationsstelle
zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen
Wilmersdorfer Straße 39
10627 Berlin
Tel: 030 / 31 01 89 60 (Di 9-13, Mi 9-12, Do 14-17, Fr 10-13 Uhr)
Fax: 030 / 31 01 89 70
E-Mail: jungeseite@nakos.de
Internet: http://www.nakos.de
http://www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de

Heinz-Westphal-Preis 
– Jetzt bewerben!
Bundesfamilienministerium und Deutscher Bun-
desjugendring würdigen Ehrenamt junger
Menschen
Bewerbungsfrist bis zum 2. September 2011 /
Auszeichnung mit 15.000 Euro dotiert
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und der Deutsche Bundesjugendring zeichnen Ju-
gendliche aus, die sich ehrenamtlich engagieren. Bis
zum 2. September 2011 können sich alle Verbände, die im Ju-
gendbereich tätig sind oder das Engagement junger Men-
schen fördern, online für den diesjährigen
Heinz-Westphal-Preis bewerben. Mit dem Heinz-Westphal-
Preis werden kreative Aktivitäten und Aktionen gesucht,
die das ehrenamtliche Engagement junger Menschen er-
möglichen, stärken oder Jugendliche zu freiwilliger Arbeit
motivieren. Dies können beispielsweise Integrationsprojek-
te sein sowie Engagements, bei denen junge Menschen sich

Meldungen
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um Teilhabe und Demokratie bemühen. Einzige Ausnah-
me: Einzelpersonen können nicht teilnehmen. Eine Exper-
tenjury, in der unter anderem das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Deutsche Bun-
desjugendring sowie Wissenschaftler aus der Jugendfor-
schung vertreten sind, wählt die Siegerprojekte
aus. Die drei Gewinner des Heinz-Westphal-Preises 2011
werden Ende November mit insgesamt 15.000 Euro Preis-
geld geehrt. Die besten Projekte werden in einer
Dokumentation publiziert.
www.bmfsfj.de

Zugang für alle! – Beratung
und Unterstützung für gewalt-
betroffene Frauen und
Mädchen mit Behinderungen 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind noch häu-
figer als Frauen ohne Behinderungen von Gewalt betrof-
fen. Dennoch nehmen sie leider die ambulanten Angebo-
te der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe sehr
selten in Anspruch; Fachberatungsstellen erreichen Frau-
en und Mädchen mit Behinderungen oftmals nicht.
Dafür gibt es verschiedene Gründe:
- Bestehende Hilfsangebote sind häufig nicht zugänglich,
nicht barrierefrei.
- Vielen Frauen und Mädchen mit Behinderung fehlen In-
formationen über das Hilfesystem, vor allem wenn sie -
keinen freien Zugang zu entsprechenden Materialien ha-
ben oder diese für sie nicht lesbar und verständlich sind.
- Viele Angebote der Fachberatungsstellen sind nicht ex-
plizit auf Frauen und Mädchen mit Behinderungen ausge-
richtet.
- Außerdem fehlt betroffenen Frauen und Mädchen, v.a.
mit Lernschwierigkeiten,oftmals das Verständnis darüber,
dass sie Gewalt erfahren (haben), die sie nicht hinnehmen
müssen.
Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frau-
ennotrufe (bff e.V.) will das verändern und den ‚Zugang für
alle!‘ Frauen und Mädchen mit Behinderungen in den
Fachberatungsstellen verbessern. Ziel ist es, dass behin-
derte Frauen und Mädchen, die Gewalt erfahren, leichter
die notwendige Unterstützung, Beratung und Hilfe erhal-
ten.
Es muss demnach viel getan und verändert werden, um
die Belange und Wünsche von behinderten Frauen und
Mädchen bei den ambulanten Angeboten der Antigewalt-
arbeit stärker zu berücksichtigen. Ein wichtiger Schritt ist
dabei u.a. der Aufbau oder die Verbesserung von Koopera-
tionen und Vernetzungen mit Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe sowie Vereinen und Verbänden der Selbsthilfe
für Menschen und speziell Frauen mit Behinderungen.
Mit dem Projekt ‘Zugang für alle!’setzt sich der bff mit Hil-
fe der Auerbachstiftung dafür ein, dass von Gewalt betrof-
fene Frauen und Mädchen mit Behinderung einen barrie-
refreien Zugang zu Beratung und Unterstützung erhalten
– damit sie ihr Menschenrecht auf ein Leben ohne Gewalt
verwirklichen können.

Sie interessieren sich für das Projekt und wollen 
mehr darüber erfahren? 
Kontakt:
Katharina Göpner – Projektreferentin Zugang für alle!
zugangfueralle@bv-bff.de
T: 030 / 322 99 500
F: 030 / 322 99 501

Referent gesucht? 
Torsten Busch hat sich mit Horizonte Nord selbstständig
gemacht und bietet folgende Themenbereiche an:Metho-
den einer personenzentrierten Lebensplanung, Übergang
Schule-Beruf, Anwendung der ICF, Persönliches Budget.
Nähere Informationen erhalten Sie unter 
www.horizonte-nord.de

Meldungen
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01.09., 06.10., 03.11. und 01.12.2011
Die Essener FrauenSchnatterGruppe
In Zusammenarbeit mit dem AWO Beratungszentrum
Lore-Agnes-Haus in Essen
Wir treffen uns einmal im Monat im Haus der Kirche in Es-
sen.
Was wir machen - Worüber wir reden:
● Wir wollen über unsere Partnerschaften quatschen

oder übers Alleinsein.

● Wir wollen über das Wohnen in den Wohngemein-
schaften oder alleine wohnen reden. Und wir wollen
immer mal Dampf ablassen.

● Wir wollen über unsere Hobbys reden.

● Wir wollen über Rechte von Frauen mit Behinderung
reden.

● Frauen mit Behinderung haben ein Recht auf Unter-
stützung und Assistenz.

● Wir wollen mal Ausflüge machen. Wir wollen in
gemütlicher Runde über Themen reden.Wir bestim-
men, was wir machen!!!

● Bei uns gibt es immer Kaffee, mal was Süßes, mal Eis.
Ansprechpartnerin: Annette Wilke,Tel: 0201 / 2205-125
Leitung: Annette Wilke, Aktion Menschenstadt / Behin-
dertenreferat Essen;
Andrea Vogt, AWO Beratungszentrum Lore-Agnes-Haus
Termine: Donnerstag, 21.07., 01.09., 06.10., 03.11. und am
01.12.2011
Uhrzeit: 18.00 bis 20.00 Uhr
Beim ersten Mal bitten wir um telefonische Anmeldung!
Wir freuen uns, Andrea Vogt und Annette Wilke
Ort: Haus der evangelischen Kirche
III. Hagen 39, 45127 Essen
Tel: 0201/ 2205 – 125, Fax: 0201 2205 236
www.aktion-menschenstadt.de

2.9.2011 in Berlin
Ekel als Stressfaktor und der Umgang mit
Schamgefühlen im Pflegealltag 
Ein praxisnaher Workshop 
Pflegeberufe und Pflegeberufungen konfrontieren die
darin Tätigen mit einer Vielzahl beglückender und befrie-
digender Momente. Helfen zu können und helfen zu dür-
fen, Menschen zu begleiten, ihr Leid zu lindern, ihre Handi-
caps auszugleichen, eine Perspektive auf das Leben jen-
seits des Normal-Normierten zu erleben, sind nur einige
Gründe,warum Menschen bereit sind, in Pflegeberufen zu

arbeiten.
Auf der anderen Seite konfrontiert der Pflegealltag die Be-
schäftigten mit Situationen, die u.a. auch Grenzen über-
schreiten, die Ekel- und Schamgefühle auslösen. Es erge-
ben sich Situationen, in denen professionelle Betroffen-
heit und persönliche Betroffenheit ineinander übergehen.
Es stellt sich hierbei nicht nur die Frage, wie „wir“ als Pfle-
gende mit ekligen und schamverletzenden Situationen
umgehen, sondern auch, wie „wir uns selbst“ in diesen Si-
tuationen umsorgen. Nicht zuletzt verändern Scham- und
Ekelgefühle das Verhalten zum Kunden.Der Workshop ver-
bindet das vorhandene Erfahrungswissen der Teilnehme-
rInnen mit fundierten Theorie-Grundlagen. Dozenten-Re-
ferate sowie Gruppen- und Einzelübungen ermöglichen
bereits im Verlauf der Veranstaltung, individuelle Strategi-
en zu entwickeln,Grenzen klarer zu formulieren und Hilfen
angemessen und rechtzeitig zu aktivieren.
Ort: Gubener Str. 49, 10243 Berlin, Gartenhaus, 3. OG
Wir bieten diesen Workshop gerne auch als Inhouse-Ver-
anstaltung für interessierte Einrichtungen an. Ausgehend
von einer detaillierten Bedarfsanalyse können Module
nach Ihren Anforderungen modifiziert werden.Bitte spre-
chen Sie uns an.
Lebenswege für Menschen mit Behinderung gGmbH
Tel.: 030 446872-0
http://www.lebenswege-berlin.de/downloads/fortbil-
dungsprogramm.pdf

7./8.9.2011 in Berlin
„Was gibt´s denn da zu Lachen?“ –
Humor und Leichtigkeit im beruflichen Alltag
„HUMOR ist das „Salz des Lebens“ – Wer gut gesalzen ist,
bleibt lange frisch!
Mit hoher Motivation führen Sie Ihre Arbeit aus und
fühlen sich dennoch manchmal durch ihre Tätigkeit see-
lisch belastet. Persönliche Assistenz, egal ob pflegerisch
oder pädagogisch, erfordert von den Assistenzgebern im-
mer wieder ein „Auspendeln“ an eigener Anteilnahme und
Abgrenzung.
Auch in helfenden Tätigkeitsfeldern müssen Sie mit Fru-
strationen im Alltag umgehen, Enttäuschungen weg-
stecken und Konflikte lösen. Diese Herausforderungen er-
fordern viel Energie! Optimismus und Humor sind Zutaten
für gute Energiereserven. Mit einer gesunden Portion Op-
timismus ist jedes Problem leichter zu lösen. Mit Humor
können Sie schwierige Situationen leichter bewältigen. Ei-
ne innere optimistische Lebenshaltung stärkt und fördert
die Beziehung zu AssistenznehmerInnen und trägt zur
Freude im Arbeitsalltag bei. In diesem Seminar werden
Möglichkeiten eröffnet, den inneren Optimisten kennen
zu lernen. Anhand einfacher Übungen und Spiele ent-
decken die TeilnehmerInnen die Komik menschlichen Ver-
haltens und können dabei herzlich über sich selbst lachen.
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Ziele des Seminartages:
• Positive Stärkung für die Anforderungen im Alltag
• Neue Blickwinkel auf die Möglichkeiten, Interaktion zu ge-
stalten
• Zugang zum eigenen Humor und Optimisten – denn Hu-
mor ist lernbar!
• Steigerung des emotionalen Verständnisses für sich und
andere
• Entwickeln neuer pflegerischer Interventionen
Ort: Gubener Str. 49, 10243 Berlin, Gartenhaus, 3. OG
Bitte an bequeme Kleidung und Schuhe denken!
Lebenswege für Menschen mit Behinderung gGmbH
Tel.: 030 446872-0
http://www.lebenswege-berlin.de/downloads/fortbil-
dungsprogramm.pdf

8.9.2011 in Bad Oeynhausen
Kinaesthetics-Fachtagung
Am 08.09.2011 findet im Wittekindshof in Bad Oeynhausen
eine eintägige regionale Kinaesthetics-Fachtagung mit
dem Schwerpunkt Behindertenhilfe statt.
Thema der Fachtagung wird sein “Kinaesthetics in der Be-
hindertenhilfe - gemeinsam Lernpotenziale entdecken”. Sie
gibt einen Einblick in das Entdecken und Entwickeln von
Lernpotenzialen in der Behindertenhilfe und den sich dar-
aus ergebenden Möglichkeiten zur Qualitätsgewinnung.
Diese Fachtagung richtet sich an Fachpersonen aus der Be-
hindertenhilfe, Einrichtungsleitungen, Kinaesthetics-An-
wenderInnen, StudentInnen der Gesundheits- und Pflege-
wissenschaften, pflegende Angehörige, sowie alle anderen
Interessierten.
Informationen unter http://www.kinaesthetics.de/
Tel. 0461-3180 2700

16.9.2011 in Vorarlberg
Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung in
Vorarlberg
Mit deutschen Augen betrachtet fand in Vorarlberg zwi-
schen 2000 und 2010 eine Revolution der beruflichen Teil-
habe statt. Statt der ehemals 100 Prozent gehen nur noch
30 Prozent aller Schulabgänger mit erhöhtem sonder-
pädagogischen Förderbedarf in eine Werkstatt. 70 Prozent
finden einen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt.
Triebkraft für diese Entwicklung ist der Integrationsfach-
dienst Spagat. Er ebnet mit dem Konzept der Unterstützten
Beschäftigung den Übergang aus der Schule ins Arbeitsle-
ben und hat das Bundesland Vorarlberg dazu bewogen, die
Vermittlung in die Betriebe zu einer gleichwertigen Alter-
native zum Werkstattsystem zu machen.
In diesem Lokaltermin lernen die Teilnehmer aus erster
Hand die Besonderheiten des Spagat-Ansatzes kennen und
erfahren, welche Bedingungen ihn so erfolgreich machen.

Dem Lokaltermin geht ein zweitägiger Fachkongress für
den deutschsprachigen Raum an der Fachhochschule Vor-
arlberg voraus. Sein Titel:“Grenzen überschreiten – Inklusi-
on will mehr”.
Termin: Freitag, 16. September 2011, 9.00 bis 15.00 Uhr
Ort: Dornbirn, Vorarlberg
Preis: Euro 120,00 zzgl. 7% MwSt., ermäßigt (Menschen mit
Behinderung, Studenten) Euro 90,00 zzgl. 7% MwSt.
Programm: http://www.53grad-nord.com/fileadmin/bild-
material/Veranstaltungen/Flyer_2011/Spagat_09_2011.pdf

21.-24.9.2011
REHA CARE in Düsseldorf
Vom 21. bis 24. September 2011 findet auf dem Düsseldorfer
Messegelände die REHACARE statt, die führende interna-
tionale Leistungsschau für Rehabilitation und Pflege. Der
bvkm ist mit einem Bücher- und Infostand dabei.
Infos unter www.messe-duesseldorf.de 

23.9.2011 in Kassel 
5. Deutscher REHA-Rechtstag 2011
Der 5. Deutsche REHA-Rechtstag findet am 23. September
2011 in Kassel im Haus der Kirche statt – gemeinsam veran-
staltet von der Deutschen AnwaltAkademie, DVfR und DE-
GEMED. Er befasst sich mit den Themen
• Vergütung in der Rehabilitation
• Ausschreibungskriterien in der beruflichen Rehabilitation
• Rechtsfragen des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments.
Dazu gibt es informative Vorträge und zwei Arbeitsgrup-
pen, in denen die Themen vertiefend mit Juristen und Prak-
tikern diskutiert werden können. Interessierte aus allen Be-
reichen der Rehabilitation, aus Betrieben, Verwaltungen
und Verbänden sowie Richter und Rechtsanwälte sind zum
5. Deutschen REHA-Rechtstag herzlich eingeladen. Die Ver-
anstaltung bietet die Möglichkeit, diese aktuellen Themen
zum REHA-Recht ausführlich mit Juristen und Fachleuten
aus verschiedenen Reha-Bereichen zu erörtern.
Weitere Informationen unter: www.reharechtstag.de
Die Anmeldung ist bis zum 10.8.2011 erbeten

24.-25.9.2011 in Flensburg, jeweils 10 - 18 Uhr
2. »MobiCup Nord« in Schleswig-Holstein
Am 24. und 25.Sept. finden in Flensburg zum zweiten Mal
die Integrations Sport-, Aktions- und Gesundheitstage
>MobiCup Nord< statt.
Aufgrund der positiven Reaktionen auf die erste Veranstal-
tung im vergangenen Jahr hat die Stadt Flensburg in Person
von Oberbürgermeister Simon Faber die Schirmherrschaft
übernommen. Auch ist die Veranstaltung auf zwei Tage
ausgeweitet worden und zuzüglich zu den beiden Schul-



sporthallen werden in der großen “Förderhalle” (mit 2500
Sitzplätzen auf der Galerie) ganztags spannende Sportakti-
vitäten durchgeführt. Insgesamt werden auf über 6000
qm Innenund 3000 qm Außenfläche mehr als 120 aktiv Mit-
wirkende den Besuchern ein interessantes Programm dar-
bieten. Zahlreiche Sportvereine werden vor Ort sein und ih-
re Disziplinen vorführen. Interessante Behindertensport-
Darbietungen (Basketball, Rugby, EL Hockey, Tischtennis,
Sledge-Hockey u.a.m.) stehen auf dem Programm und auf
der Außenbühne wird an beiden Tagen Live Musik für Jung
und Alt dargeboten. “Michi Vogdt und seine Freunde“ sind
ebenfalls dabei und der beliebte Kinderliedermacher wird
zusammen mit den anwesenden Kindern lustige und den-
noch pädagogisch anspruchvolle Bühnenstücke aufführen.
In Halle 2 finden ganztägig Ü40 und U20 Rollstuhlball-Tur-
niere statt, die wie bereits im vergangenen Jahr vom SVA
Adelby mit ausgerichtet werden.
In der 3. Halle werden Reha-, Gesundheits-,Wellness- sowie
spezielle Produkte für Senioren präsentiert, zahlreiche Ak-
tionen laden auch dort zum Mitmachen ein.
Im “Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit” 2011 dient
die Veranstaltung auch der Würdigung des Ehrenamtes.
Vereine aus Flensburg und Umgebung werden sich und ih-
re Aktivitäten dem Publikum vorstellen. Stimmen zum
MCN 2010 finden sich im Internet unter www.mobi-cup-
nord.de/stimmen-zum-mobicup-nord/
Veranstalter
Health-Media e.V.
Vorstand: Liane Schwarz
Tel.: 04643 - 18 79 79
e-Mail: vorstand@health-media-ev.de
2. »MobiCup Nord«
24937 Flensburg - Friesische Lücke 13-19
Internet: www.mobi-cup-nord.de
e-Mail: info@mobi-cup-nord.de

26. - 27.9.2011 in Nideggen in der Eifel 
Praxisseminar: Barrierefreiheit in Natur und
Landschaft
Mit der Initiative “Eifel barrierefrei –  Natur für Alle”
(www.eifel-barrierefrei.de) fördert der Naturpark Nordeifel
zusammen mit regionalen Partnern erfolgreich das Natu-
rerlebnis in der Eifel auch für Menschen mit Behinderung
und ältere Menschen.
Zum Abschluss eines größeren Förderprojektes lädt der Na-
turpark zusammen mit der Natur- und Umweltschutzaka-
demie (NUA) des Landes Nordrhein-Westfalen zu dem
zweitägigen Praxisseminar “Natur für Alle in Natura 2000-
Gebieten der Eifel”ein.Praktische Umsetzungsbeispiele zur
Barrierefreiheit in Natur und Landschaft werden ebenso
vorgestellt und diskutiert wie naturschutzfachliche Fra-
gestellungen bei diesen Infrastrukturmaßnahmen in
Schutzgebieten.
Weitere Informationen zum Inhalt und zur Anmeldung:

Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)
Siemensstraße 5, 45659 Recklinghausen
E-Mail: poststelle@nua.nrw.de
Internet: www.nua.nrw.de
Telefon: 02361/ 305-0,Telefax 02361/ 305-3340

28.9.2011 in Leipzig
PFLEGE + HOMECARE LEIPZIG
Am 28. September findet auf der PFLEGE + HOMECARE LEI-
PZIG erstmals der “JUNGE PFLEGE Kongress Mitteldeutsch-
land” statt, auf dem sich Jugendliche und junge Arbeitneh-
mer über attraktive Berufschancen im Pflegebereich infor-
mieren können. Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Maren Lesche, Pressereferentin
Leipziger Messe GmbH
Abteilung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (K-PR)
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
PF 10 07 20, 04007 Leipzig
Tel: +49 (0)341 678 8188
m.lesche@leipziger-messe.de

29.9.-3.10.2011 in Uder (bei Göttingen)
Einfach mal abschalten und neue Kraft tanken -
Familientagung mit dem Bundesverband behin-
derter und chronisch kranker Eltern - bbe e. V.
Der Bundesverband behinderter und chronisch kranker El-
tern - bbe e. V. organisiert ein Seminar für behinderte El-
tern und ihre Familien. Die barrierefreien Räumlichkeiten
geben die Möglichkeit gemeinsam, Sport und Erholung zu
genießen und in Entspannungskursen dem Burnout vor-
zubeugen. Mitglieder des Vereins bieten verschiedene Ent-
spannungskurse an, so gab es in den vergangenen Jahren
z. B. Autogenes Training,Yoga,Shiatsu,Ohrkerzen,Rollstuhl-
tanzen, Kegeln auch für Rollstuhlfahrer/innen, Sauna, Foto-
buchgestaltung und Mandalas für Kreative. Der rege Aus-
tausch untereinander darf auch nicht fehlen, z. B. über Fi-
nanzierungsmöglichkeiten einer Elternassistenz und Hilfs-
mittel. Die Kinder von 0 bis 12 Jahren werden in dieser Zeit
betreut. Ältere Kinder können in der Ferienstätte viele Frei-
zeitmöglichkeiten selbstständig nutzen. Für Familienaus-
flüge in die nähere Umgebung bleibt auch noch Zeit.
Kosten,AdressatInnen:Der Teilnehmerbeitrag beträgt mit 3
Tagen Vollverpflegung für Erwachsene nur 85 EUR und für
Kinder ab 6 Jahre 30 EUR, Kinder unter 6 und Assisten-
ten/innen können kostenlos mitfahren.
Kontaktadresse für Detail-Programm:
bbe.indokus@gmx.de
Anmeldung können bis 20.8.2011 unter 
bbe.seminar@gmx.de oder Tel. 0511/6963256 erfolgen.
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7.-8.10.2011 in Berlin/bvkm
Tagung Weiter denken:
Zukunftsplanung
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen und Mensch zuerst – Netzwerk People First
Deutschland veranstalten eine große Tagung zum Thema
Zukunftsplanung mit dem Titel „Weiter denken: Zukunfts-
planung“ vom 7.- 8. Oktober in Berlin. Schirmherr der Ta-
gung ist Hubert Hüppe, der Beauftragte der Bundesregie-
rung für die Belange behinderter Menschen.
Ziel der Tagung ist es, sich über Zukunftsplanung im
deutschsprachigen Raum auszutauschen, die in diesem
Bereich Aktiven zu vernetzen und das Konzept weiter zu
entwickeln. Am Ende der Tagung soll ein Netzwerk Zu-
kunftsplanung für den deutschsprachigen Raum gegrün-
det werden.
Die Tagung richtet sich an alle Personen, die  bereits Erfah-
rungen mit Methoden der Zukunftsplanung haben oder
an dem Thema interessiert sind. Zukunftsplanung basiert
auf einer personenzentrierten Grundhaltung und umfas-
st eine Reihe von Methoden, um mit Menschen mit und
ohne Behinderung, ihren Familien und Freunden oder mit
Organisationen über eine wünschenswerte Zukunft nach-
zudenken und diese mit einem Unterstützungskreis
Schritt für Schritt umzusetzen.
Das Konzept der Zukunftsplanung wurden im englisch-
sprachigen Raum unter dem Namen „person centred plan-
ning“ seit den 1980er entwickelt und wurden im deutsch-
sprachigen Raum seit Mitte der 1990er Jahre bekannt.
John O’Brien, einer der Begründer von person centred
planning aus den USA wird an der Tagung mitwirken.
Die Tagung findet in der Freien Waldorfschule Kreuzberg,
Ritterstraße 78 in 10969 Berlin statt. Der Tagungsort ist
barrierefrei und es wird durchgängig Angebote in Leichter
Sprache geben.
Weitere Infos und Anmeldung beim Bundesverband für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen, Tel.: 0211-
64004-0, E-Mail: zukunft@bvkm.de
Das Programm und die Anmeldeunterlagen gibt es unter
www.bvkm.de (Kasten in der Mitte).
Anmeldeschluss ist der 2.9.2011. Die Plätze sind begrenzt
und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

11.-12.10.2011 in Ludwigshafen/Rhein
Tagung Demokratischer Wandel, Fachkräfte-
mangel und Co.
Qualifizierte Mitarbeiter/innen für den Sozialbereich zu
finden und zu ersetzen wird zunehmend schwieriger. In
manchen Regionen herrscht bereits heute ein akuter Man-
gel an Fachkräften.Die vorhandenen Fachkräfte und ande-
re Mitarbeiter/innen werden älter und sollen immer län-
ger fit für die oft hohen körperlichen und psychischen An-
forderungen in Einrichtungen und Diensten der Behinder-
tenhilfe bleiben. Mögliche weitere Ursachen lassen sich in

den weniger attraktiven Arbeitszeiten und –bedingungen,
fehlenden beruflichen Perspektiven und in der schlechten
Vergütung ausmachen. In den nächsten Jahren kommen
zudem weitere Auswirkungen des demografischen Wan-
dels hinzu. Für alle Personalverantwortlichen im Sozialbe-
reich ist es deshalb dringend geboten, sich mit der The-
matik „Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und
Co.“ auseinander zu setzen,um Personalstrategien mit Zu-
kunft zu entwickeln. Denn es geht um nicht weniger als
weiterhin eine qualitativ gute soziale Arbeit zu leisten und
Teilhabemöglichkeiten für die Menschen mit Behinde-
rung zu sichern. Unsere Tagung umreißt die Themenfelder
mit folgenden Leitfragen, die mit entsprechenden Perso-
nalstrategien, neuen Ideen und Handlungsansätzen be-
antwortet werden sollen:
• Wie alt sehen wir in 20 Jahren aus? Demographie-Check,
Alterstrukturanalyse: Age Management als Investition in
die Zukunft
• Wie attraktiv sind wir als Arbeitgeber? Gewinnen und
Halten qualifizierter Mitarbeiter/innen
• Was geht uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter/innen
an? Burn-Out Prophylaxe, Gesundheitsförderung/Ge-
sundheitsmanagement,Alter(n)sgerechte Gestaltung von
Arbeitsanforderungen
• Wie machen wir unsere Mitarbeiter/innen fit für die Zu-
kunft? Qualifizierung zukünftiger Fach- und Leitungskräf-
te
• Was haben sich alte und junge Mitarbeiter/innen zu sa-
gen? Wissenstransfer sichern - Kompetenz erhalten
• Wie machen wir es? Schritte in die Praxis, Erfahrungen
austauschen – vernetzen – handlungsfähig in die Zukunft
Mit dem vorliegenden Programm ist uns hoffentlich ein
spannender Mix aus Wissenschaft und Praxis gelungen,
der Lust macht sich der herausfordernden Thematik zu
stellen.
Eingeladen sind GeschäftsführerInnen, Vorstände, Perso-
nalreferentInnen,VerwaltungsleiterInnen,LeiterInnen von
Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe
Veranstalter: Lebenshilfe-Landesverbände Baden-Würt-
temberg, Bayern, Rheinland-Pfalz
Informationen unter www.lebenshilfe-rlp.de

14.-15.10.2011 in Essen
4. Deutsches Kinderhospizforum
“Nähe gestalten,Teilhabe ermöglichen,Trauer begleiten”
Die Kinderhospizarbeit ist inzwischen ein unverzichtbares
Unterstützungsangebot für lebensverkürzend erkrankte
Kinder bzw. Jugendliche geworden - getragen durch das
Engagement und Fachwissen von haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern. Die Anerkennung für die Arbeit seitens
der Gesundheits- und Sozialpolitik und der Wissenschaft
bringt viele positive Ergebnisse hervor.
Wie können Nähe und Begegnung konkret gestaltet und
erfahrbar gemacht werden? Welche Möglichkeiten der so-
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zialen Teilhabe gilt es zu entdecken - mit allen zur Verfü-
gung stehenden Sinnen? Und wie können wir als Begleiter
der erkrankten Kinder, Jugendlichen, ihrer Geschwister und
Eltern deren Trauer respektvoll,offen und behutsam beglei-
ten, um so die Entfaltung von Selbstheilungskräften zu un-
terstützen?
Zur Information und Diskussion über diese und weitere
Themen laden wir Sie herzlich ein! 75 Referierende werden
in Foren,Vorträgen und Workshops über die vielfaltigen Fa-
cetten der Kinderhospizarbeit berichten und für Gespräche
zur Verfügung stehen.
Mit der Fachtagung verbinden wir das Ziel, das gewachse-
ne Fach- und Erfahrungswissen zu präsentieren und das
Kinderhospizkonzept weiter zu verankern.
Das 4. Deutsche Kinderhospizforum wendet sich an Famili-
en lebensverkürzend erkrankter bzw. gestorbener Kinder /
Jugendlicher, in der (Kinder)hospizarbeit haupt- und ehren-
amtlich Tätige, an Mitarbeitende im Sozial-, Gesundheits-
und Erziehungsbereich, in Wohlfahrtsverbänden, Kirchen
und Selbsthilfegruppen, in Verbänden, Verwaltungen und
Stiftungen sowie an Medienvertreter.
Ihnen allen bieten wir ein Forum der Information, des Aus-
tausches von Sichtweisen, des Teilens von Erfahrungen und
des Treffens von Verabredungen. Das Programm finden Sie
im Internet unter http://www.deutscher-kinderhospizver-
ein.de/61_kihoforum_11_programm.php

25.10.2011 in Berlin
UN-Behindertenrechtskonvention: Deutschland
auf dem Weg zur barrierefreien Gesellschaft?! 
Am 25. Oktober 2011 veranstalten die Monitoring-Stelle zur
UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundeskompe-
tenzzentrum Barrierefreiheit die Tagung: „UN-Behinder-
tenrechtskonvention: Deutschland auf dem Weg zur bar-
rierefreien Gesellschaft?!“ im Kleisthaus in Berlin. Zu dieser
Veranstaltung möchten wir Sie schon jetzt herzlich einla-
den. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir folgende Fragen
diskutieren:
Wo steht Deutschland in Sachen Barrierefreiheit? 
Wie barrierefrei soll es gemäß der UN-Behindertenrechts-
konvention sein? 
Wie können Unternehmen, Verbände oder staatliche Stel-
len Barrierefreiheit in ihrem Handeln ganz selbstverständ-
lich berücksichtigen und umsetzen? 
Sind Zielvereinbarungen, Aktionspläne oder Behinderten-
gleichstellungsgesetze geeignete Instrumente? 
Brauchen wir andere Gesetze, um Barrierefreiheit Wirklich-
keit werden zu lassen? 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.insti-
tut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle/veran-
staltungen/tagung-2011.html

4.11.2011 in Köln
Inklusion in Jugendverbänden umsetzen – Frei-
zeiten barrierefrei gestalten
Jugendverbände möchten alle Jugendlichen zusammen
bringen, die Freude an der Gemeinschaft haben. Es spielt
dabei keine Rolle, ob mit oder ohne Handicap – wir machen
Jugendliche stark! Unter dem Motto der Inklusion sollen Fe-
rienfreizeiten und Veranstaltungen barrierefrei gestaltet
werden – auch die „Barrieren im Kopf“ gilt es zu durchbre-
chen. Vom 4.-6. November veranstalten wir ein Wochen-
end- Seminar für Ehren- und Hauptamtliche in der Jugend-
arbeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Ferienfreizeiten
und Veranstaltungen barrierefrei und inklusiv gestaltet
werden  können:
•  Welche Voraussetzungen müssen bei der Suche von Ört-
lichkeiten,Ausschreibung,Anmeldung und Umsetzung der
Veranstaltung mitgedacht werden?
•  Welche Bedürfnisse von Jugendlichen mit und ohne Han-
dicap sind bei der Organisation von Veranstaltungen und
Gruppen mitzudenken?
•  Woher bekomme ich Informationen?
•  Wie gestalte ich Gruppenprozesse für inklusive Gruppen?
In den Blick genommen werden vorwiegend Bedürfnisse
und Lebenssituationen von Jugendlichen mit Sinnes- und
Körperbeeinträchtigungen. Darüber hinaus werden Mehr-
fachdiskriminierungen thematisiert und Ansätze, diskrimi-
nierendem und ausschließendem Verhalten entgegen zu
wirken.
Die Fortbildung richtet sich an Ehren- und Hauptamtliche,
die in der Jugendarbeit tätig sind.
Termin: Freitag, 4.11.2011 17:00 Uhr bis Sonntag, 6.11.2011
15:00 Uhr
Referentin: Melanie Ehring, Referat für Jugendliche mit
Handicap des Jugendnetzwerk Lambda
Ort: Jugendherberge Köln- Deutz
Kosten: 30 EUR  für Ehren- und 55 EUR für Hauptamtliche.
Anmeldung: Im Internet unter www.lambdaontour.de
oder per Telefon: 0361 - 644 87 54
Informationen zur Barriefreiheit der Veranstaltung im Re-
ferat für Jugendliche mit Handicap,Tel. 040/ 18087015.
Für Fahrtkosten erstattet Lambda die Kosten für Fahrschei-
ne 2. Klasse, bei Fahrten mit der Deutschen Bahn AG bis 2.
Klasse Bahncard- Tarif (Bahncard 50) bis zu 51 EUR in
tatsächlicher Höhe.
Die Maßnahme wird gefördert durch das BMFSFJ.

7.11.2100 in Frankfurt
Übergänge – die Inklusionsmesse in Frankfurt
Auf einer Inklusionsmesse präsentieren am 7. November in
Frankfurt am Main Werkstätten, Fachdienste und Organi-
sationen ihre Konzepte und Methoden zum Übergang auf
den Arbeitsmarkt: Berufliche Bildung und Qualifizierung,
Integrationsbegleitung und Langzeitunterstützung für un-
terschiedliche Zielgruppen. Ergänzt wird die Ein-Tages-Ver-
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anstaltung durch ein Fachvortragsprogramm. Noch ist
Platz für weitere potentielle Aussteller.Wer sein Angebot –
übrigens kostenfrei – präsentieren möchte, melde sein In-
teresse bitte bis zum 31.7.2011 an info@53grad-nord.com
oder telefonisch unter 040 / 414 37 59 – 87. Auch eine Be-
teiligung am Vortragsprogramm ist möglich. Für Besucher
beträgt der Eintrittspreis für Messe und Vorträge Euro
90,00.

11.-12.11.2011
Fachtagung “Herausforderndes Verhalten in
Pädagogik, Therapie und Pflege” in Mössingen
“Herausforderndes Verhalten in Pädagogik, Therapie und
Pflege”, so lautet das Thema der 9. Fachtagung der Körper-
behindertenförderung Neckar-Alb (KBF). Zwei Tage lang,
am 11. und 12. November 2011, setzen sich rund 450 Teil-
nehmerInnen aus schul-, sozial-, heilpädagogischen, me-
dizinisch-therapeutischen, psychologischen und pflegeri-
schen Arbeitsfeldern mit der Thematik auseinander.
Herausforderndes Verhalten gehört zum Alltag in pädago-
gischen, therapeutischen wie pflegerischen Handlungs-
feldern. Als herausforderndes Verhalten werden nicht nur
verbale Grenzüberschreitungen wie Schreien, Drohen
oder Beleidigen, sondern auch Verhaltensweisen wie Ig-
norieren, Nahrungsverweigerung, körperliche Aggressi-
vität und Gewalt gegen sich und andere bezeichnet. Sol-
che Verhaltensweisen bringen auch gut ausgebildete
Fachkräfte immer wieder an die Grenzen ihrer Professio-
nalität und belasten psychisch wie körperlich.
Unter dem Titel „Herausforderndes Verhalten in Pädago-
gik,Therapie und Pflege“ nähert sich die Fachtagung dem
Thema aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Disziplinen,
um ursächliche Zusammenhänge besser zu verstehen
und um mögliche strukturell notwendige Veränderungen
zu erkennen. Ziel der Tagung ist darüber hinaus, Fachkräf-
ten hilfreiche Strategien zur besseren Bewältigung solcher
Situationen zu vermitteln,Wege aufzuzeigen, wie persön-
liche Betroffenheit besser verstanden werden kann und
damit Anhaltspunkte zu geben für einen gelingenden
Umgang mit herausforderndem Verhalten.
Für Fachvorträge und Workshops haben namhafte Refe-
rentinnen und Referenten zugesagt, u.a. Dr. Elisabeth
Höwler, Dresden, Prof. Dr. Thomas Klie, Freiburg, Dr. med.
Martin Menzel, Mariaberg, Prof. Dr. Hans Thiersch, Tübin-
gen, Prof. Dr. Rainer Treptow,Tübingen, u.v.a..
Im Internet steht ab Mitte September 2011 auf der Websi-
te http://www.kbf.de das Tagungsprogramm als pdf-Da-
tei zum Herunterladen zur Verfügung. Bestellen können
Sie das Tagungsprogramm mit Anmeldekarte unter Tel:
07473 / 3 77 - 1 27, Fax: - 5 127 oder per E-Mail unter
blunck@kbf.de

Bücher

Hockel, Curd Michael 
Personzentrierte Kinderpsychotherapie
„Muss ich jetzt wieder spielen, was
ich will?“ In der personzentrierten
Kinderpsychotherapie, auch „Spielt-
herapie“,bestimmen Kinder und Ju-
gendliche selbst, was sie tun. Denn
Interventionen werden nicht als
„Behandlung“, sondern als sinnstif-
tende Begleitung beim Spiel erfah-
ren.Bei der Therapie von Paul,einem
„zappeligen“ 10-Jährigen, der unter
dem Verlust seines verstorbenen Vaters leidet, kann man
dem Therapeuten über die Schulter schauen:Wie greift er
Pauls Impulse im Spiel auf? Wie hilft er damit dem Jungen,
durch eigene Erfahrungen Trauer, Wut und Ängste zu
überwinden? Verknüpft mit der Falldarstellung sind Ex-
kurse in die Theorie der personzentrierten Kinderpsycho-
therapie wie Menschenbild, Diagnose und Behandlungs-
planung.
2011. 191 Seiten. 3 Abb. 5 Tab. , ISBN 978-3-497-02201-4
Euro [D] 24,90 / Euro [A] 25,60 / SFr 35,50 

Safinaz Hallioglu
Überlebensfeier
Die Autorin dieses Buches lebt in
Berlin, machte dort ihr Abitur, stu-
dierte Medizin. Dann die Brust-
krebsdiagnose, Amputation. Ge-
burt dreier Kinder, das älteste Kind
schwerst geistig behindert. Fach-
arztausbildung, Promotion, eigene
Augenarzt-Praxis. Dann die Gewis-
sheit der Metastasenbildung und
nur noch weniger Monate Lebens-
zeit.
In ihren Texten vermittelt die Autorin viel über ihr eigenes
Schicksal und die sich auch aus ihrem Glauben heraus ent-
wickelnde Kraft zu kämpfen. Nicht allein für sich.
Dieses Buch ist auch ein Buch ihrer Familie. Es ist der
Kampf ihres geistig behinderten Sohnes Muhammed um
jeden kleinen Entwicklungsschritt. Es ist aber auch der
Kampf des jüngeren Bruders Yavuz um seine Rechte ge-
genüber dem behinderten Bruder. In der Geschwister-
gruppe der Lebenshilfe um Marlies Winkelheide findet er
einen wichtigen Anlaufpunkt
(www.Geschwisterkinder.de).
Angesichts solcher Probleme sollte man meinen, dass die
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Autorin verzweifelt. Doch wir werden von ihr Sätze wie die-
sen lesen: “Und selbst jetzt ist meine Zufriedenheit groß.
Denn es gibt immer noch sehr vieles, was meine Neugier
weckt, und Lebensfreu-de. Vieles, wofür es sich lohnt zu le-
ben, dankbar zu sein.” Mit einem Nachwort von Marlies
Winkelheide.
Vechta-Langförden, Geest-Verlag, 2005,2. Auflage 2006
ISBN 3-937844-93-7

Bundesvereinigung Lebenshilfe
Arbeiten heute
Was mache ich nach der Schule? Kann ich mich nach 20 Jah-
ren beruflich noch mal verändern?  Freunde arbeiten an
sehr interessanten Arbeitsplätzen oder in einer ganz nor-
malen Firma. Das finde ich toll. Kann ich das auch?
Fragen der beruflichen (Neu-) Orientierung stellen sich für
alle Menschen – unabhängig von Alter, Unterstützungsbe-
darf oder derzeitigem Arbeitsort. In der neuen Broschüre
der Bundesvereinigung Lebenshilfe stellen 19 Menschen
mit Behinderung  ihren Arbeitsplatz vor. Sie zeigen auf, was
sich für sie verändert hat, was sie lernen mussten und wie
sie auf ihrem Weg begleitet wurden.
ISBN: 978-3-88617-536-7, 1. Auflage Juli 2011
Preis: 5.00 EUR (7% MwSt. inkl.)
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung e. V., Herr Hauke Strack,
Raiffeisenstr. 18, 35043 Marburg
Tel.: 06421 491-123 , Fax: 06421 491-623

Andreas Fröhlich, Norbert Heinen,
Theo Klauß,Wolfgang Lamers (Hgg.)
Schwere und mehrfache Behinderung 
– interdisziplinär 
Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1 
Menschen mit besonderen Beeinträchtigungen und ho-
hem Unterstützungsbedarf stehen in allen Lebensberei-
chen – sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft
und Politik – trotz mancher Lippenbekenntnisse am Rande.
Es widerspricht den Zielen von Teilhabe und Inklusion,
wenn Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit
schwerer Behinderung mit ihren Bedürfnissen, Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten nach wie vor kaum beachtet
und ernst genommen werden.

Das vorliegende Buch will – in enger Verzahnung von Pra-
xis und Theorie und aus dem Blickwinkel unterschiedlicher
Disziplinen und Professionen – Grundfragen des Lebens
mit schwerer und mehrfacher Behinderung thematisieren,
Probleme deutlich machen und Lösungswege ansprechen.
Es geht darum, theoretisch und praktisch konkret aufzuzei-
gen, was betroffene Menschen von uns – ihren Eltern, den
Fachleuten und Wissenschaftlern sowie von Gesellschaft
und Politik – an Angeboten und Unterstützung benötigen

und erwarten dürfen.
ATHENA-Verlag Oberhausen in Kooperation mit dem Le-
benshilfe-Verlag, 2011, ISBN 978-3-89896-338-1, 392 Seiten,
29,50 EUR

Class, Dieter
Moritz - Mit Flügeln dem Leid entfliehen
Moritz,der junge Familienvater,hat-
te einen Unfall erlitten, wie er für je-
dermann und zu jeder Zeit möglich
sein kann. Und was zu diesem Zeit-
punkt mit einem Unfall begann,
wurde in der Folge zum FALL mit
schwersten Schädel-Hirnverletzun-
gen mit„apallischem Syndrom”,d.h.
Funktionsausfall der Großhirnrinde
bei Erhalt der Versorgung lebens-
wichtiger Zentren wie Atmung, Herz-Kreislauf, Verdauung.
Der davon betroffene Mensch ist vollkommen hilflos, in al-
len Bereichen pflegebedürftig.Eine Heilung ist derzeit nicht
möglich. Monatelanger Aufenthalt auf der Intensivstation
und im Krankenhaus erbrachte keinerlei Besserung. Versu-
che einer Rehabilitation über fast zwei Jahre hinweg wur-
den durch ein Psychosyndrom erschwert, praktisch verei-
telt. Der Aufenthalt in einer Spezialklinik wurde nach vier
Tagen
abgebrochen.Versorgung in häuslicher Pflege zerstörte die
Familien. Hilferufe bei der Poli¬tik offenbarten die Orientie-
rungslosigkeit des Gesundheitssystems.
Öffentlichkeitsarbeit verhallte ohne Echo. Keinerlei Heim
oder Einrichtung war für die Aufnahme des Schwerstbe-
hinderten bereit. Nur nach Überwindung größter Schwie-
rigkeiten konnte eine Aufnahme in der Psychiatrie erfolgen.
Dort vegetierte Moritz über Jahre hinweg. Was geht im In-
nern eines Menschen, seiner Seele vor angesichts der de-
monstrativen Unfähigkeit, einen solchen FALL zu meistern?
Nach fast achtjähriger Odyssee konnte Moritz in der Stif-
tung Liebenau aufgenommen werden. In Erkenntnis der
Versorgungslücke wurde dort in der St. Lukas-Klinik eine
Station eröffnet zur Betreuung von Personen mit erworbe-
nen Hirnschäden. Die konsequente Realisierung des Leit-
motivs „In unserer Mitte - der Mensch” bewirkte bei Moritz
eine Wende: Im Laufe der Zeit konnte er, der innerlich total
zerrissene Mensch, ruhiger werden, sich festigen, Humor
entwickeln und eine positive Ausstrahlung darbieten. Nach
13 Jahren der Aufwärtsentwicklung hatte er sein Ende ge-
ahnt und diese Vorahnung an seine Umgebung weiterge-
ben können. In tiefem Frieden konnte er seinen geschunde-
nen Körper erlösen, welcher so viele Fragen aufgeworfen
hatte.Dieser kranke, innerlich einsame Mensch konnte eine
Überwindung vollziehen, welche unserer  Naturwissen-
schaft nicht möglich war.Er konnte etwas bewirken,zu dem
wir mit all unserem Wissen und Können nicht fähig sind.
Der Autor –Vater von Moritz – war veranlasst, das Ganze zu
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begleiten.Vieles war entsetzlich. Die bei dem FALL gewon-
nenen Einblicke betrachtet er als Gnade. Mit Begleitwör-
tern von Ministerpräsident a. D. Erwin Teufel, Landrat Gui-
do Wolf und Werner Klinger, Stiftung Liebenau.
Zu diesem Buch und zum Autoren gibt es einen Film beim
SWR http://www.swr.de/landesschau-bw/-
/id=122182/did=7415404/pv=video/nid=122182/xq119b/in-
dex.html
Geest-Verlag, Vechta-Langförden 2009, 12 Euro
ISBN 978-3-86685-83-2

Mathes, Kim
Diagnose Hirntumor
Diagnose Hirntumor … 2009. Nach
mehreren Fehldiagnosen offenbar-
te ein CT-Bild das Monster im Kopf
der Autorin, die sich gerade im
schriftlichen Abitur befindet. Es ist
furchtbar so etwas zu hören, doch
noch lange nicht das Ende. Opera-
tionen, Reha, Ärzte, Erwartungen,
Hoffnungen, Enttäuschungen, Ängste, Glücksmomente
– nicht allein für die Betroffene, auch für die Familie, die
Freunde.
Dieses Buch handelt davon, wie es ist, alles zu verlieren,
was einem wichtig ist. Wie es ist, in völliger Abhängigkeit
wochenlang im Kranken-haus bleiben zu müssen. Wie es
ist, monatelang gefangen zu sein in einem Körper, der
nicht macht, was der Kopf sagt.Wie es ist, wenn man über
Monate unter anderen Kranken und behinderten Men-
schen lebt. Wie es ist, wenn der beste Freund in der Reha
verhaltensgestört ist und man der einzigen Freundin ins
Hirn fassen kann.
Ein sehr privates Buch über die Gedanken und Emotionen
einer jungen Frau – und die ihrer Mutter, deren Tage-
bucheinträge zwischen das Schreiben der Tochter einge-
fügt sind. Die radikale Offenheit in der Schilderung beider
gibt anderen Menschen in vergleichbaren Situationen
vielleicht das Gefühl, nicht allein zu sein mit ihren Empfin-
dungen,kann ihnen helfen zu hoffen.Schließlich passieren
solche Schicksale täglich, doch nicht jeder kann mitfühlen
und nachvollziehen, wie so etwas ist.
Geest-Verlag 2010, 470 S., 14 EUR, ISBN 978-3-86685-260-0

Landschaftsverband Rheinland
“So leben, wie ich es will”
Neue LVR-Broschüre zu Wohnunterstützung für Men-
schen mit Behinderung Infos, Tipps und Beispiele in
leichter Sprache/ Kostenlos online erhältlich 
Wie finde ich eine Wohnung? Wie viel Unterstützung be-
komme ich und wer hilft mir beim selbständigen Woh-
nen? Fragen wie diese beantwortet die neue Infobroschü-
re des Landschaftsverbands Rheinland (LVR).Das Besonde-
re: Die Publikation “So leben, wie ich es will” ist durchgän-

gig in leichter Sprache ge-
schrieben und mit Bildern
und graphischen Darstel-
lungen illustriert, so dass
auch Menschen mit Lern-
schwierigkeiten sich selbst
informieren können. Die
LVR-Unterstützungsangebo-
te beim selbstständigen
Wohnen mit ambulanter
Unterstützung werden in
einfachen Worten dargestellt und durch anschauliche Pra-
xisbeispiele illustriert. Die Texte sind in Zusammenarbeit
mit Menschen mit Behinderungen entstanden, die den
Sprung in die Selbständigkeit bereits gewagt haben. In der
neuen Broschüre berichten sie von ihren Erfahrungen im
selbst bestimmten Alltag. Ziel des LVR ist es, noch mehr
Menschen mit Behinderung als bisher das selbstständige
Wohnen in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Die
Broschüre soll Betroffene wie Angehörige ansprechen, ih-
nen Informationen geben und Mut machen. Das 32-seiti-
ge Heft kann kostenlos im Internet bestellt oder herunter
geladen werden. Auch die 81 Koordinierungs-, Kontakt-,
und Beratungsstelle (KoKoBe) für Menschen mit Behinde-
rung im Rheinland halten Exemplare bereit. Zum LVR-Pu-
blikationsverzeichnis im Internet:
www.publikationen.lvr.de 
Tel.: 0221 - 809 7084, hannah.lohmann@lvr.de

Handwerksbuch “Interessen vertreten.

Erkennen - ausdrücken - durchsetzen”
Materialien zur Konzeption von Seminaren für Men-
schen mit Behinderungen, Angehörige sowie Assisten-
tinnen und Assistenten
Wie kann ich meine Interessen erkennen? 
Wie kann ich sie anderen sagen? 
Wie kann ich sie durchsetzen? 
Dazu hat der BeB ein Handwerksbuch gemacht. Das Buch
hat er zusammen mit Bildung & Beratung Bethel und der
Bundesakademie für Kirche und Diakonie gemacht.Aktion
Mensch hat Geld gegeben, damit das Buch gemacht wer-
den konnte. In dem Buch sind Materialien und Übungen.
Die helfen dabei, die eigenen Interessen zu vertreten. Letz-
tes Jahr gab es Seminare. Darin haben viele Menschen die
Materialen und Übungen ausprobiert. Sie haben gesagt,
dass die Materialen und Übungen gut sind. Das Hand-
werksbuch kann man von dieser Internetseite herunterla-
den. http://www.beb-einmischen.de/informationen/in-
dex.html
Man kann das Handwerksbuch auch als gedrucktes Buch
bestellen.Es kostet nichts,man muss nur die Kosten für die
Briefmarken bezahlen.
BeB-Geschäftsstelle , Altensteinstr. 51 , 14195 Berlin 
Tel.: 030 83001-270, E-Mail: info@beb-ev.de
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